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Bekanntmachung 
1. Sitzung des Hauptausschusses der 8. Wahlperiode 

 
 
Sitzungstermin: Dienstag, 17.09.2024, 18:30 Uhr 
Ort, Raum: Sitzungssaal, Haus des Gastes, Heinrich-Heine-Str. 7, 

18609 Ostseebad Binz 
 
 

 
Öffentlicher Teil 
  
1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellen der form- und 

fristgerechten Ladung und der Beschlussfähigkeit 
 

 
2. Feststellung der Tagesordnung 

 

 
3. Informationen der Verwaltung 

 

 
4. Anfragen der Ausschussmitglieder 

 

 
5. Einwohnerfragestunde 

 

 
6. Bestätigung der Niederschrift über die 38. Sitzung des Hauptausschusses 

der 7. Wahlperiode vom 24.09.2024 - öffentlicher Teil 
 

 
7. Planen und Bauen 

 

 
7.1. Beschlussvorlage über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 

„Schmachter See“ der Gemeinde Ostseebad Binz 
hier: Abwägungsbeschluss nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB sowie 2 
Abs. 2 BauGB 
 

 
7.2. Beschlussvorschlag über den Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes 

Nr. 16 „An der Dünenstraße/Hans-Beimler-Straße“ der Gemeinde 
Ostseebad Binz 
 

 
7.3. Beschlussvorschlag zur Erweiterung des Baukonzepts Skate- und 

Bewegungspark Ostseebad Binz 
hier: Baukonzept nach Beteiligung und Vorplanung 
 

 
7.4. Beschlussvorschlag über die Zustimmung der Annahme einer Geldspende 

für die Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule Ostseebad 
Binz 
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7.5. Beschlussvorschlag über die Zustimmung der Annahme einer Geldspende 
für die Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule Ostseebad 
Binz 
 

 
8. Finanzen 

 

 
8.1. Beschlussvorlage zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und 

dazugehörigem Nachtragshaushaltsplan 
 

 
9. Allgemeine Verwaltung 

 

 
9.1. Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung 

 

 
9.2. Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung 

 

 
10. Schließung des öffentlichen Teils 

 

 
 
Nichtöffentlicher Teil 
  
11. Bestätigung der Niederschrift über die 38. Sitzung des Hauptausschusses 

der 7. Wahlperiode vom 29.04.2024 - nichtöffentlicher Teil 
 

 
12. Sonstiges 

 

 
13. Schließung der Sitzung 

 

 
 
 
[Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Karsten Schneider  
Bürgermeister Ostseebad Binz  
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Vorlagenummer: BV/24/124 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorlage über die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schmachter 
See“ der Gemeinde Ostseebad Binz 

hier: Abwägungsbeschluss nach §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB sowie 2 Abs. 2 
BauGB 

 
Datum: 28.08.2024 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 
(Vorberatung) 04.09.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 16.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 über die anliegende 
Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen zum Entwurf der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 „Schmachter See“ der Gemeinde Ostseebad Binz sowie über 
die Abwägungsvorschläge. 
 
 
Begründung 
Die Offenlage der o. g. Bauleitplanung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom 
15.07.2024 bis zum 16.08.2024. Die Träger öffentlicher Belange und sonstigen Behörden 
sowie die Nachbargemeinden sind nach § 4 Abs. 2 und § 2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben 
vom 15.07.2024 zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Gemäß § 1 Abs. 7 
i.V.m. § 4 Abs. 1 BauGB sind die in der Anlage – Abwägungsvorschlag – aufgeführten und 
fristgemäß vorgebrachten Anregungen zu prüfen sowie untereinander und gegeneinander 
abzuwägen.  
 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sind nicht eingegangen. Das Ergebnis  ist  den 
beteiligten Trägern öffentlicher Belange, Behörden und Nachbargemeinden mitzuteilen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
    Produkt/SK:    

     

haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 
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Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
1 - BP Nr. 3, 3. Aenderung_Abwägungstabelle (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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lars hertelt |  

stadtplanung und architektur  
 

Dipl.-Ing. Lars Hertelt 
Freier Stadtplaner und Architekt 
76137 Karlsruhe, Wilhelmstraße 58 
18439 Stralsund, Frankendamm 5 

Tel.  0178 2014033 
info@hertelt-stadtplanung.de 

 

 

Abwägungsvorschlag 
Stellungnahmen im Rahmen der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB und § 2 BauGB zur 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 3 
„Schmachter See“ der Gemeinde Ostseebad Binz  

1) Anregungen und Bedenken der Träger öffentlicher Belange nach § 4 BauGB 

1.1) Landkreis Stellungnahme vom 13. 08 2024 

1.1.1. Städtebauliche und planungsrechtliche Belange  

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Die Gemeinde beabsichtigt mit der 3. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 3 die Ausweisung 
zweier Baufelder in unterschiedlichen Teilberei-
chen des Planes. Sowohl das Baufeld im nördli-
chen Bereich als auch im südlichen werden „na-
hezu vollständig durch Nebenanlagen, Stellplätze 
und Wegeverbindungen“ (Begründung Seite 5) ge-
nutzt und sind zum Teil oder vollständig versiegelt. 

 

Vor allem im nördlichen Bereich ist es fraglich, 
weshalb hier eine weitere, wesentlich kleinere, Be-
bauung, als die angrenzende Bebauung, in eine 
kleine Lücke gedrängt wird, zumal dafür die Stell-
plätze und das Nebengebäude weichen muss. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Bebauung 
liegt in der zweiten Reihe bzw. im rückwärtigen Raum. 
Die zweite Reihe ist im Gegensatz zur ersten straßenbe-
gleitenden Bebauung eher durch kleinere Baukörper ge-
prägt. Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

Für den Bereich im Süden des Plangebietes wer-
den die Baufelder der nördlich angrenzenden Be-
bauung angepasst.  

Die Darstellung entspricht der gemeindlichen Planungs-
absicht. 

Allerdings ist hier zu prüfen, ob mit der Änderung 
der Baugrenze ein Entzug von Baurecht stattfin-
det.  

Der Hinweis wird beachtet. Die Änderung wurde vom Ei-
gentümer beantragt. Erst durch die Änderung ist das 
Grundstück besser nutzbar.  

Darüber hinaus ist die Erschließung des Baufel-
des genauer zu klären, da hier keine direkte An-
bindung an die öffentliche‘ Verkehrsstraße erfolgt 
und in ‚2. Reihe‘ gebaut werden soll. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist jedoch 
nicht nachvollziehbar, da sich an der Erschließung nichts 
ändert. Im Stand der zweiten Änderung wird das beste-
hende Baufenster in der zweiten Reihe bereits nördlich 
des Bestandsgebäudes Nr. 1 an der Bahnhofstraße er-
schlossen. 

Redaktionelle Anmerkungen  

Ich weise darauf hin, dass die Festsetzungen zu 
den örtlichen Bauvorschriften gemäß § 86 LBauO 
M-V i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB ohne Aufnahme der 
Ordnungswidrigkeiten gemäß § 84 LBauO M-V 
nicht geahndet werden können, falls ein Verstoß 

Der Hinweis wird beachtet. Der Hinweis auf die Ord-
nungswidrigkeiten wird ergänzt.  
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gegen die örtlichen Bauvorschriften vorliegt. 

1.1.2. Naturschutz 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Das Vorhaben befindet sich im Biosphärenreser-
vat Südost-Rügen. Zuständige untere Natur-
schutzbehörde ist das Biosphärenreservatsamt 
Südost-Rügen, Sitz: 18581 Putbus, Circus 1. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

1.1.3. Denkmalschutz 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Im o. g. Gebiet sind keine eingetragenen Bau-
denkmale und keine Bodendenkmale bekannt. 
Daher sind die vorliegenden Unterlagen aus denk-
malpflegerischer Sicht ausreichend. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

1.1.4. Brand- und Katastrophenschutz 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes 
bestehen keine Bedenken zum o. g. Vorhaben.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Es sind folgende Grundsätze einzuhalten:  

Schaffung ausreichender Anfahrts-, Durchfahrts- 
bzw. Wendemöglichkeiten für Fahrzeuge der Feu-
erwehr und des Rettungsdienstes;  

Für die Änderungsbereiche besteht bereits Planungs-
recht. Die konkreten Erschließungsnachweise sind mit 
dem Bauantrag zu erbringen. 

Ordnungsgemäße Kennzeichnung der Wege, 
Straßen, Plätze bzw. Gebäude (Straßennamen, 
Hausnummern usw.),  

Ordnungsgemäße Kennzeichnungen der Wege können 
mit dem Bauleitplanverfahren nicht festgesetzt werden.  

Die Bereitstellung der erforderlichen Löschwasser-
versorgung von mindestens 48 m3/h ist in der wei-
teren Planung zu beachten und in der Erschlie-
ßungsphase umzusetzen. 

Für die Änderungsbereiche besteht bereits Planungs-
recht. Die konkreten Erschließungsnachweise sind mit 
dem Bauantrag zu erbringen. 

Das Löschwasser ist gemäß dem Arbeitsblatt W 
405, Stand: Februar 2008, des DVGW für den 
Zeitraum von 2 Stunden, innerhalb eines Radius 
von 300 m bereitzustellen. Dabei ist zu berück-
sichtigen, dass dieser Radius die tatsächliche 
Wegstrecke betrifft und keine Luftlinie durch Ge-
bäude bzw. über fremde Grundstücke darstellt. 

Für die Änderungsbereiche besteht bereits Planungs-
recht. Die konkreten Erschließungsnachweise sind mit 
dem Bauantrag zu erbringen. 

Gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Brandschutz- und 
Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015 
(GVOBI. M-V S. 612, 2016 S. 20), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 
(GVOBI. M-V S. 400, 402), ist die Gemeinde ver-
pflichtet die Löschwasserversorgung, als Grund-
schutz, in ihrem Gebiet sicherzustellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Der ZWAR stellt in seiner Stellungnahme zur vorliegen-
den Planung fest: 

Über die sich im Bereich des Plangebietes befindenden 
Hydranten in der Bahnhofstraße/ HyNr. 05022, 05023, 
05046 und 05111 können maximal 96,00 m3/h Lösch-
wasser bereitgestellt werden. Bei gleichzeitiger Nutzung 
von mehreren Hydranten steht auch maximal 96,00 m3/h 
Löschwasser zur Verfügung. 
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1.1.5. Kataster und Vermessung 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Planzeichnung Teil A  

Die hier vorliegende Ausfertigung der Planzeich-
nung ist zur Bestätigung der Richtigkeit des katas-
termäßigen Bestandes nicht geeignet. 

Der Hinweis wird beachtet. Der katastermäßige Bestand 
wird zur Bestätigung des Katasters aktualisiert.  

Vermarkte und unvermarkte Grenzpunkte werden 
nicht unterschieden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Vermarkte 
und unvermarkte Grenzpunkte sind nicht Gegenstand 
des Festsetzungskatalogs des § 9 BauGB.  

Zur Verbesserung der räumlichen Einordnung soll-
ten alle, auch angrenzenden, Flurstücke korrekt 
und lesbar dargestellt/bezeichnet werden.  

Der Hinweis wird beachtet. S.o.  

Diverse Flurstücke sind historisch.  Der Hinweis wird beachtet. S.o.  

Planzeichen verdecken Flurstücksgrenzen und 
Grenzpunkte. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Katasterdarstellung wird redaktionell überarbeitet. Je-
doch lässt sich die Verdeckung von Katasterdarstellun-
gen nicht immer verhindern.  

Die Benennung des Plangebietes (Gemarkungs-
bezeichnung) ist unrichtig.  

Der Hinweis wird beachtet. Die Gemarkungsbezeichnung 
wird ergänzt.  

Die Plangrundlage ist nicht benannt/bezeichnet.  Die Plangrundlage wird aktualisiert.  

Alle dargestellten Elemente des Liegenschaftska-
tasters sollten in der Legende aufgeführt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Aus Übersichtsgründen werden nur Planzeichen mit 
Festsetzungscharakter dargestellt.  

Verfahrensvermerke fehlen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Verfah-
rensvermerke werden auf der ausgefertigten Planzeich-
nung dargestellt.  

Die Verwendung aktueller ALKIS®-Datensätze 
wird grundsätzlich empfohlen.  

Der Hinweis wird beachtet.  

Ich empfehle folgenden Verfahrensvermerk:  

Der katastermäßige Bestand im Geltungsbereich 
des B-Planes am ............. wird als richtig darge-
stellt bescheinigt. Hinsichtlich der lagerichtigen 
Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, 
dass eine Prüfung nur grob. erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Liegenschaftskarte (ALKIS®-
Grunddatenbestand) im Maßstab 1:1000 vorliegt. 
Regressansprüche können nicht abgeleitet wer-
den.  

ÖbVI oder Landkreis Vorpommern-Rügen FD Ka-
taster und Vermessung 

Der Hinweis wird beachtet. 

Begründung:  

Die Benennung des Plangebietes bzw. des von 
der 3. Änderung betroffen Gebietes ist unrichtig. 

Der Hinweis wird beachtet. Die Gemarkungsbezeichnung 
wird ergänzt. S.o. 

Die genannten Flurstücke sind historisch.  Der Hinweis wird beachtet. S.o. 

Die Verwendung aktueller ALKIS®-Datensätze 
wird grundsätzlich empfohlen. 

Der Hinweis wird beachtet. 
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Sonstiges:  

Es sind für Flurstücke im Geltungsbereich derzeit 
keine Liegenschaftsvermessungen geplant, vorbe-
reitet oder zur Übernahme eingereicht worden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit und zur 
Vereinfachung wird Flurstücksverschmel-
zung/Baulandumlegung empfohlen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.2) Landesforst, M-V 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 18.07.2024  

Im und an dem durch die Änderung betroffenen 
Bereich des B-Plangebietes befindet sich kein 
Wald im Sinne des § 2 Landeswaldgesetz M-V. 
Damit gibt es keine forsthoheitliche Betroffenheit. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.3) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern,   
 Abt. Landwirtschaft und Flurneuordnungsbehörde 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 19.07.2024  

Durch die Planung sind agrarstrukturelle Belange 
nicht betroffen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Flurneuordnungsverfahren sind nicht betroffen. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Zu naturschutzrechtlichen und Umwelt-Belangen 
ergeht die Stellungnahme regelmäßig gesondert. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

1.4) Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Vorpommern,   
 Abt. Naturschutz, Wasser und Boden 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 08.08.2024  

Die Prüfung ergab, dass Belange der Abteilung 
Naturschutz, Wasser und Boden meines Amtes 
nicht berührt werden.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Ihr Planvorhaben wurde aus der Sicht der von 
meinem Amt zu vertretenden Belange des anla-
genbezogenen Immissionsschutzes geprüft. Im 
Plangebiet befinden sich keine nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürfti-
gen Anlagen, ferner befindet sich das Plangebiet 
auch nicht im Einwirkbereich einer solchen An-
lage.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Aus Sicht der von meinem Amt zu vertretenden 
Belange des anlagenbezogenen Immissionsschut-
zes und Abfallrechts bestehen keine Bedenken 
und Hinweise. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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1.5) Landesamtes für Gesundheit und Soziales M-V 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 08.08.2024  

Gegen das Vorhaben bestehen aus der Sicht des 
Arbeitsschutzes keine Einwendungen, wenn es 
entsprechend den vorgelegten Unterlagen und ar-
beitsschutzrechtlichen Anforderungen ausgeführt 
wird. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.6) Straßenbauamt Stralsund 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 17.07.2024  

Durch die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
3 "Schmachter See" der Gemeinde Ostseebad 
Binz werden die Belange der Straßenbauverwal-
tung nicht berührt. Daher sind aus straßenbauli-
cher und verkehrlicher Sicht keine Anmerkungen 
oder Bedenken vorzubringen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Diese Stellungnahme bezieht sich auf den stra-
ßenbaulichen und verkehrlichen Bereich  
der Straßen des überörtlichen Verkehrs, die in der 
Verwaltung des Straßenbauamtes stehen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.7) LAIV - Amt für Geoinformationen, Vermessungs- und Katasterwesen 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 15.07.2024  

in dem von Ihnen angegebenen Bereich befinden 
sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Beachten Sie dennoch für weitere Planungen und 
Vorhaben die Informationen im Merkblatt über die 
Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte (An-
lage). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Bitte beteiligen Sie auch die jeweiligen Landkreise 
und kreisfreien Städte als zuständige Vermes-
sungs- und Katasterbehörden, da diese im Rah-
men von Liegenschaftsvermessungen das Auf-
nahmepunktfeld aufbauen. Aufnahmepunkte sind 
ebenfalls zu schätzen. 

Der Hinweis wird beachtet.  

1.8) Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen – Untere Naturschutzbehörde 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 13.08.2024  

Der Plan und die von Ihm ausgehenden Wirkun-
gen befinden sich außerhalb des Biosphärenre- 
servates Südost-Rügens und somit außerhalb des 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Zuständigkeitsbereichs des Biosphärenreservats-
amt Südost-Rügens als untere Naturschutzbe-
hörde. 

1.9) Bergamt Stralsund 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 12.08.2024  

die von Ihnen zur Stellungnahme eingereichte 
Maßnahme Entwurf der 3. Änderung des Bebau-
ungsplanes Nr. 3 „Schmachter See“ der Ge-
meinde Ostseebad Binz berührt keine bergbauli-
chen Belange nach Bundesberggesetz (BBergG) 
sowie keine Belange nach Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG) in der Zuständigkeit des Bergamtes 
Stralsund. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Für den Bereich der o. g. Maßnahme liegen zur-
zeit keine Bergbauberechtigungen oder Anträge 
auf Erteilung von Bergbauberechtigungen vor. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Aus Sicht der vom Bergamt Stralsund zu wahren-
den Belange werden keine Einwände oder ergän-
zenden Anregungen vorgebracht. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.10) Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Rügen / ZWAR 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 12.08.2024  

dem ZWAR obliegen als ver- und entsorgungs-
pflichtige Körperschaft gemäß Landeswasserge-
setz MN die Aufgaben der Wasserver- und Abwas-
serentsorgung auf den Inseln Rügen und Hidden-
see. Weiterhin erfolgt durch den ZWAR in großen 
Teilen seines Versorgungsgebietes der Breitband-
ausbau für schnelles Internet. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zum o. g. Bebauungsplan erfolgt folgende Stel-
lungnahme: 

 

1. Trinkwasserver-, Schmutzwasserent- und Nie-
derschlagswasserentsorgung  

Die Trinkwasserver-, Schmutzwasserent- und Nie-
derschlagswasserentsorgung aller bebauten 
Grundstücke im Plangebiet erfolgt über die öffent-
lichen Anlagen des ZWAR.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Neubauten sind dementsprechend an die öffentli-
chen Anlagen anzuschließen. 

Der Hinweis ist mit der Umsetzung der Planung zu be-
achten.  

2. Löschwasserversorgung  

Über die sich im Bereich des Plangebietes befin-
denden Hydranten in der Bahnhofstraße/ HyNr. 
05022, 05023, 05046 und 05111 können maximal 
96,00 m3/h Löschwasser bereitgestellt werden. 
Bei gleichzeitiger Nutzung von mehreren Hydran-
ten steht auch maximal 96,00 m3/h Löschwasser 
zur Verfügung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Die aktuellen Hydrantenpläne mit den Übersichten 
zur Leistungsfähigkeit der einzelnen Hydranten 
wurden der Gemeinde Ostseebad Binz überge-
ben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Bei höherem Löschwasserbedarf sind zusätzliche 
Maßnahmen erforderlich. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ein höherer 
Löschwasserbedarf ist in Bezug auf den Änderungsum-
fang der vorliegenden Planung nicht zu erwarten.  

3. Breitbandausbau  

Der Aufbau einer Breitbandinfrastruktur im Ost-
seebad Binz ist nicht Bestandteil derzeit bestehen-
der Förderaufrufe.  

Ob der ZWAR hier in Zukunft tätig wird, ergibt sich 
aus den diesbezüglich weiterführenden politischen 
Entscheidungen und Planungen, die derzeit noch 
nicht konkret absehbar sind. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

4. Allgemeines  

Die Kosten für die innere Erschließung und maß-
nahmenbezogene Netzerweiterungen incl. Pla-
nungsleistungen sind vom Bauherren/ Erschlie-
ßungsträger zu übernehmen.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Wenn die erforderlichen Maßnahmen zur Erschlie-
ßung den Umfang zur Herstellung der Anschlüsse 
gemäß § 9 Abs. 3 Wasserversorgungssatzung/ 
ZWAR und § 5 Abs. 1 Abwasseranschlusssatzung/ 
ZWAR überschreiten, sind diese in einem Er-
schließungsvertrag mit dem ZWAR zu regeln. Als 
Grundlage dafür ist dann in Abstimmung mit dem 
ZWAR eine entsprechende Erschließungsplanung 
von einem Fachplanungsbüro zu erstellen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist mit der 
Planumsetzung zu beachten.  

 

1.11) Deutsche Telekom Technik GmbH 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 22.07.2024  

die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Te-
lekom genannt) - als Netzeigentümerin und Nut-
zungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat 
die Deutsche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle Plan-
verfahren Dritter entgegenzunehmen und dement-
sprechend die erforderlichen Stellungnahmen ab-
zugeben. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Gegen die 3. Änderung des o. g. B-Planes gibt es 
prinzipiell keine Einwände. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

In Ihrem Planungsbereich befinden sich Telekom-
munikationslinien der Telekom, wie aus dem bei-
gefügten Lageplan zu entnehmen ist 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Unsere Leitungen sind in der Regel mit einer 
Überdeckung von ca. 60 cm verlegt.  

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
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Eine abweichende Tiefenlage ist wegen Kreuzun-
gen anderer Anlagen, infolge nachträglicher Ver-
änderung der Deckung durch Straßenumbauten u. 
dgl. und aus anderen Gründen möglich. 

In Kreuzungspunkten mit einer Telekommunikati-
onslinie ist die genaue Tiefenlage durch Quer-
schlag zu ermitteln. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Er ist mit der 
Umsetzung zu beachten.  

 

Ein Überbauen der Anlagen und Maßnahmen, die 
zu einer Verringerung der Überdeckung führen, 
sind nicht gestattet. Es ist die Originalüberde-
ckung von 0,60 Meter wieder herzustellen. Die 
Trassenbänder sind 0,30 Meter über die Anlagen 
neu zu verlegen. Bei Freilegung der Telekommu-
nikationslinien während der Baumaßnahme sind 
diese durch geeignete Maßnahmen zu schützen 
und zu sichern. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Sie sind mit 
dem Festsetzungskatalog des § 9 BauGB nicht zu regeln.  

 

Sollte die Herstellung einer Anbindung an das Te-
lekommunikationsnetz gewünscht werden, muss 
die Antragstellung separat über den Bauherren-
service, Rufnummer 0800 330 1903, erfolgen. 
Weitere Hinweise finden Sie auch im Internet un-
ter: www.telekom.de/umzug/bauherren. 

Wir möchten Sie bitten, den Vorhabenträger auf 
diesen Punkt aufmerksam zu machen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.12) EWE Netz 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 29.07.2024   

Im Plangebiet bzw. in unmittelbarer Nähe zum 
Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen 
und/oder Anlagen der EWE NETZ GmbH. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Tras-
sen (Lage) und Standorten (Bestand) grundsätz-
lich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, 
überbaut, überpflanzt oder anderweitig gefährdet 
werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Leitun-
gen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder tech-
nisch noch rechtlich beeinträchtigt werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Er ist mit dem Festsetzungskatalog des § 9 BauGB nicht 
zu regeln.  

Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit 
einer Anpassung unserer Anlagen, wie z.B. Ände-
rungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen 
an einem anderen Ort (Versetzung) oder anderer 
Betriebsarbeiten ergeben, gelten dafür die gesetz-
lichen Vorgaben und die anerkannten Regeln der 
Technik. Für die gegebenenfalls notwendige Er-
schließung des Plan- oder Baugebietes mit Ver-
sorgungsleitungen und Anlagen durch EWE NETZ 
planen Sie bitte einen Versorgungsstreifen bzw. -
korridore für z.B. Telekommunikationslinien und 
Elektrizitätsleitungen gemäß DIN 1998 von min-
destens 2,2 m mit ein. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Sie sind 
mit der Bauumsetzung zu beachten.  
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Weiterhin kann für die Stromversorgung von Bau-
gebieten o. Ä. zusätzlich die Installation einer Tra-
fostation erforderlich sein. Für die Auswahl eines 
geeigneten Stationsplatzes (ca. 6m x 5m) möch-
ten wir Sie bitten, uns in weitere Planungen früh-
zeitig mit einzubinden. Für einen eventuell später 
steigenden Leistungsbedarf könnte ein weiterer 
Stationsplatz und Leitungsverlegungen in den Ver-
sorgungsstreifen erforderlich werden. 

Wir bitten Sie, dass bei Ihren Planungen ebenfalls 
zu berücksichtigen. 

Bitte informieren Sie uns zudem, wenn ein wärme-
technisches Versorgungskonzept umgesetzt wer-
den soll. 

Die Kosten der Anpassungen bzw. der Betriebsar-
beiten sind von dem Vorhabenträger vollständig 
zu tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, 
es sei denn der Vorhabenträger und die EWE 
NETZ GmbH haben eine anderslautende Kosten-
tragung vertraglich geregelt. 

Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Beden-
ken oder Anregungen vorzubringen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen 
einzubeziehen und uns frühzeitig zu beteiligen. 
Dies gilt auch für den Fall der Erschließung des 
Plangebietes mit Versorgungsleitungen durch 
EWE NETZ GmbH, denn hierfür sind beispiels-
weise Lage und Nutzung der Versorgungsleitung 
und die sich daraus ableitenden wirtschaftlichen 
Bedingungen wesentliche Faktoren. 

Damit die Planung Ihres Baugebietes durch uns 
erfolgen kann, teilen Sie uns bitte die dafür not-
wendigen Informationen über den folgenden Link 
mit: 

https://www.ewe-netz.de/kommunen/service/neu-
baugebietserschliessung 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

In der Laufzeit Ihres Verfahrens kann sich unser 
Leitungs- und Anlagenbestand ändern. 

Damit es nicht zu Entscheidungen auf Grundlage 
eines veralteten Planwerkes kommt, nutzen Sie 
dafür bitte unsere aktuelle Leitungs- und Anlagen-
auskunft. Auf unserer Internetseite der EWE NETZ 
GmbH können Sie sich jederzeit nach einer erfolg-
reichen Registrierung auf unserem modernen 
Planauskunftsportal über die konkrete Art und 
Lage unserer zu berücksichtigenden Anlagen in-
formieren: 

https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/ser-
vice/leitungsplaene-abrufen 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Seitens der 
Bauherren sind vor Baubeginn grundsätzlich Leitungs-
auskünfte einzuholen.  
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1.13) 50Hertz Transmission GmbH 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 16.07.2024   

Nach Prüfung der Unterlagen teilen wir Ihnen mit, 
dass sich im Plangebiet derzeit keine von der 
50Hertz Transmission GmbH betriebenen Anlagen 
(z. B. Hochspannungsfreileitungen und -kabel, 
Umspannwerke, Nachrichtenverbindungen sowie 
Ver- und Entsorgungsleitungen) befinden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Diese Stellungnahme gilt nur für den angefragten 
räumlichen Bereich und nur für die Anlagen der 
50Hertz Transmission GmbH. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Hinweis zur Digitalisierung: 

Für eine effiziente Identifizierung der (Nicht-)Be-
troffenheit bitten wir bei künftigen Beteiligungen 
nach Möglichkeit um Übersendung der Plange-
bietsfläche(n) sowie eventueller externer Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen in einem standar-
disierten und georeferenzierten Geodatenaus-
tauschformat (vorzugsweise Shapefiles oder kml-
Datei). 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

1.14) E.dis 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 05.08.2024   

Vorbehaltlich weiterer Abstimmungen zur Siche-
rung unseres vorhandenen Anlagenbestandes gibt 
es unsererseits keine Einwände gegen Ihre Pla-
nungen, wir erteilen dazu unsere grundsätzliche 
Zustimmung. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Eine ausreichende Versorgung mit Elektroenergie 
kann durch Erweiterung unseres vorhandenen An-
lagenbestandes abgesichert werden. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Zu gegebenem Zeitpunkt ist dazu der erforderliche 
Leistungsbedarf bei uns anzumelden. Danach 
können die technische Lösung festgelegt und ein 
entsprechendes Kostenangebot ausgereicht wer-
den.  

Sollten Anlagenteile baubehindernd wirken, ist 
schriftlich ein Antrag auf Baufeldfreimachung zu 
stellen.  

Einer Überbauung unser Anlagenteile stimmen wir 
nicht zu.  

In den Bereichen befinden sich Hausanschlusska-
bel der angrenzenden Gebäude. 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Seitens der Bauherren sind vor Baubeginn grundsätzlich 
Leitungsauskünfte einzuholen. 

1.15) Wasser- und Bodenverband „Rügen“ 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 
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Stellungnahme vom 17.07.2024   

die Belange des Wasser- und Bodenverbandes 
„Rügen“ werden durch das vorliegende Vorhaben 
im Bereich Nord Flurstück 8/6 berührt.  

Der Hinweis wird beachtet. Der Hinweis wird in die Pla-
nung übernommen, sowohl in die Planzeichnung wie 
auch als Hinweis.  

Hinweis: Nördlich des Plangebietes verläuft der 
verrohrte Verbandsgraben Z 118. Hier ist darauf 
zu achten, dass der Graben weiterhin ungehindert 
unterhalten werden kann. Um dies zu gewährleis-
ten ist ein Gewässerrandstreifen zur Rohrachse 
von 4,0 m von jeglicher Bebauung und Bepflan-
zung (§ 38 „Gewässerrandstreifen‘“ WHG) freizu-
halten. 

Der Hinweis wird beachtet. S.o.  

Skizze (Ausschnitt):  

 

 

 
 

1.16) Handelsverband Nord 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 

Stellungnahme vom 14.08.2024  

Gegen das Bauleitplanverfahren zur 3. Änderung 
des B-Planes Nr. 3, wie oben genannt, erheben 
wir keine Einwände und wünschen Ihnen gutes 
Gelingen. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

2) Behörden ohne Anregungen und Hinweise 

- Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (Stellungnahme 
vom 09.08.2024) 
- Polizeiinspektion Stralsund (Stellungnahme vom 15.07.2024) 
 

3) benachbarte Gemeinden ohne Anregungen und Hinweisen 

- Stadt Sassnitz (Stellungnahme vom 30.07.2024) 
- Gemeinde Zirkow (Stellungnahme vom 25.07.2024) 
- Gemeinde Sellin (Stellungnahme vom 25.07.2024) 
- Gemeinde Lancken-Granitz (Stellungnahme vom 25.07.2024) 

 

4) Amt für Raumordnung und Landesplanung VR 

 

Anregungen und Bedenken  Abwägung 
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Stellungnahme vom 26.07.2024  

die o.g. Änderung des Bebauungsplanes bezieht 
sich auf zwei kleinteilige Bereiche mit einer Ge-
samtfläche von ca. 1000 m². Für diese Teilberei-
che erfolgt die Anpassung der Planzeichnung. Die 
Grundzüge des rechtskräftigen Bebauungsplanes 
bleiben gewahrt.  

Die Darstellung entspricht der gemeindlichen Planungs-
absicht.  

Raumordnerische Belange bleiben von der 3. Än-
derung unberührt. 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

5) Stellungnahmen der Öffentlichkeit 

Stellungnahmen der Öffentlichkeit liegen nicht vor.  
 
Binz, August 2024 
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Vorlagenummer: BV/24/125 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorschlag über den Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „An 
der Dünenstraße/Hans-Beimler-Straße“ der Gemeinde Ostseebad Binz 

 
Datum: 28.08.2024 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 
(Vorberatung) 04.09.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 16.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 über den Antrag auf 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „An der Dünenstraße/Hans-Beimler-Straße“. 
 
 
Begründung 
Mit Schreiben vom 18.06.2024 (Posteingang Gemeinde 26.06.2024) wurde der folgende 
Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16 „An der Dünenstraße/Hans-Beimler-
Straße“ für das Grundstück der Dünenstraße 30, Haus Nummer 4, Gewerbeeinheit im EG 
gestellt: 
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Flurkartenausschnitt 
 

 
 
Beurteilung der Verwaltung 
Der Bebauungsplan Nr. 16 ist mit Ablauf des 10.12.2012 in Kraft getreten. Für den o.g. 
gekennzeichneten Bereich setzt der Bebauungsplan folgendes fest: 
 
in Baufeld 4: 
im Erdgeschoss ausschließlich 
- Einrichtungen zur gesundheitlichen Betreuung und sportlichen Betätigung,  
- Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe,  
- Schank- und Speisewirtschaften 
 
in den Obergeschossen: 
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes einschließlich Ferienwohnungen,  
- Wohnungen 
 
Südlich des Gebäudes 4 schließt das DRK-Pflegeheim mit seinen beiden großen 
mehrgeschossigen Baukörpern sowie der Ladezone an. Hinzukommend verläuft die 
Tiefgarageneinfahrt direkt neben der Erdgeschosszone. Angesichts der engen Bebauung 
sowie des Lärmpegels, wirkt der Bereich erdrückend und insgesamt ungeeignet für eine 
Wohnnutzung in den Erdgeschosszonen. Anzumerken bleibt mithin, dass zum Schutz des 
zentralen Versorgungsbereichs keine bestehenden Gewerbeflächen aufgegeben werden 
sollten. Die Nutzfläche der Gewerbeeinheit beträgt insgesamt ca. 820m². 
 
Aus Sicht der Verwaltung sollte dem Antrag daher nicht entsprochen werden. Denkbar wäre 
eine Teilung der großen Gewerbefläche in kleinteiligere Gewerbeeinheiten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auszug Planzeichnung 
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Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
    Produkt/SK:    

     

haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

    
Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
Keine 
[Dokumentende] 
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Vorlagenummer: BV/24/126 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorschlag zur Erweiterung des Baukonzepts Skate- und Bewegungspark 
Ostseebad Binz 

hier: Baukonzept nach Beteiligung und Vorplanung 

 
Datum: 28.08.2024 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau, Verkehr und Umwelt 
(Vorberatung) 04.09.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 16.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung)  Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 die Planung des 
Baukonzepts des Skate- und Bewegungsparks in 

a) Variante 1 Ursprungskonzept 
b) Variante 2 erweitertes Konzept 

weiterzuführen. 
 
 
Begründung 
Basierend auf den Beschlüssen Nr. 866-41-2023 und Nr. 540-26-2021 ist die 
Vorplanungsrunde unter Beteiligung der Verbände und Träger nunmehr 
abgeschlossen. Bei der tieferen Bearbeitung wurden hinsichtlich des 
Ursprungskonzepts folgende Fragen aufgeworfen: 

1. Ist es sinnvoll, ein Gesamtkonzept anstelle eines solitären Ortsbausteins in 
Betracht zu ziehen? 

 Im Anhang finden Sie unter Gesamtkonzept einen ersten Vorschlag, wie mit 
 weiteren kleinen Skate- und Bewegungseinheiten (hier Einzelobjekte wie z.B. 
 „Trimm-Dich“ Element, Quarterpipe o.ä.), einen Bewegungspfad durch den Ort 
 führen könnte, der als Schleife immer zentral im Skate- und Bewegungspark 
 endet. Dieser kann zunächst konzeptionell geplant werden und in den 
 kommenden Jahren sukzessive hergerichtet und bestückt werden. Wir 
 empfehlen zudem, die Schleife als Unendlichkeitsband ∞ inkl. Prora 
 weiterzuführen, in dessen Mitte der Park liegt. 

2. Ist es sinnvoll, den in Variante 1 abgebildeten Skate- und Bewegungspark auf 
engstem Raum und klientelspezifisch auszuführen?  
In der Anlage unter Variante 1 finden Sie die Vorplanungen für den Skate- und 
Bewegungspark wie ursprünglich angedacht auf kleinem Raum. In 
Zusammenstellung der Ausarbeitung wurde deutlich, dass ein sehr skate-
lastiger und wenig grüner Sportplatz entstehen würde. Die Verwaltung gibt zu 
bedenken, dass weder Einwohnerschaft noch in umliegenden Ortschaften 
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ausreichend entsprechende Nutzerinnen und Nutzer vorhanden sind. Da sich 
unser Ort und auch unsere Gäste generationsübergreifend darstellen, ist eine 
Breitennutzung zwar möglich, aber nur bedingt anforderungsorientiert. Die 
Grundelemente der Wettbewerbsfähigkeit des Skate- und Bewegungssports 
sind denn noch erstrebenswert, jedoch sollte noch einmal überprüft werden, 
ob die Anlage unter Einbindung von Natur und Angebotsflächen eine höhere 
qualitative Nutzerbefriedigung hervorbringen könnte.  

3. Wäre es daher erstrebenswert, einen Generationenbewegungspark zu 
gestalten, um auch in Nebensaison und Wintermonaten ausreichend Publikum 
anzusprechen? In Variante 2 wurde die Ausdehnung des Parks stark 
vergrößert, eine geringe Durchwegung und eine Vielzahl verschiedener 
Bewegungs- und Angebotsflächen integriert. Wie auch die konzeptionelle 
Planzeichnung vermuten lässt, entstünde zwischen Kunstrasenplatz und 
Stadion ein vielseitiger Erholungssport- und Bewegungsraum, der nicht nur 
angrenzend an das, in Umsetzung stehende, Vereinshaus, sondern sich auch 
in das landschaftliche Umfeld einfügen würde. Mit der notwendigen 
Erschließung des Quartiers könnten entsprechende Parkmöglichkeiten, die 
sowohl den Besucherströmen des Parks und der Sportanlagen dienen, bereits 
im Eingangsbereich angesiedelt werden.  

 
In Vorbereitung wurde zur Finanzierung folgende Fördermöglichkeit in Betracht 
gezogen: Sportstättenbaurichtlinie M-V.  

 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 

    Produkt/SK:  
01140100-09605400 und 23310.00025 

 

     

Keine haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

    
Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
1 - Anlage Skate- und Bewegungspark (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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Vorlagenummer: BV/24/137 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorschlag über die Zustimmung der Annahme einer Geldspende für die 
Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule Ostseebad Binz 

 
Datum: 03.09.2024 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss (Entscheidung) 17.09.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Annahme einer 
Geldspende für die Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule 
Ostseebad Binz in Höhe von 1.000,00 €. Die Spendenbescheinigung wird an Hotel 
Arkona Dr. Hutter e.K., Arkona Strandhotel, Strandpromenade 59, 18609 Binz 
ausgestellt. 
 
 
Begründung 
Gem. § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der aktuellen Fassung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 2 KV M-V Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben 
nach § 2 KV M-V beteiligen. Die o.g. Maßnahme dient der Sicherung und Förderung 
eines bedarfsgerechten Angebotes an einer Bildungseinrichtung. 
  
Die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V trifft der 
Hauptausschuss bei einer Höhe von 100,00 € bis 1.000,00 € gem. § 5 Abs. 5 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
    Produkt/SK:    

     

Keine haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

    
Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
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Keine 
[Dokumentende] 
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Vorlagenummer: BV/24/135 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorschlag über die Zustimmung der Annahme einer Geldspende für die 
Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule Ostseebad Binz 

 
Datum: 03.09.2024 
Federführend: Planen und Bauen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss (Entscheidung) 17.09.2024 Ö 
 
Beschlussvorschlag 
Der Hauptausschuss beschließt in seiner Sitzung am 17.09.2024 die Annahme einer 
Geldspende für die Maßnahme: Instandsetzung Schulhof Regionale Schule 
Ostseebad Binz in Höhe von 500,00 €. Die Spendenbescheinigung wird an Thomas 
Niessen blfa, Billrothstraße 20c, 18528 Bergen auf Rügen ausgestellt. 
 
Begründung 
Gem. § 44 Abs. 4 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) in der aktuellen Fassung darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 2 KV M-V Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben 
nach § 2 KV M-V beteiligen. Die o.g. Maßnahme dient der Sicherung und Förderung 
eines bedarfsgerechten Angebotes an einer Bildungseinrichtung.  
 
Die Entscheidung über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen 
und ähnlichen Zuwendungen im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V trifft der 
Hauptausschuss bei einer Höhe von 100,00 € bis 1.000,00 € gem. § 5 Abs. 5 der 
Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

Einnahmen   Ja/Nein   Mittel stehen zur Verfügung  Ja/Nein 
    Produkt/SK:    

     

Keine haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja/Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Ja/Nein 

    
Bemerkungen: 
  

 
 
Anlage/n 
Keine 
[Dokumentende] 
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Vorlagenummer: BV/24/142 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschlussvorlage zur 1. Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und dazugehörigem 
Nachtragshaushaltsplan 

 
Datum: 09.09.2024 
Federführend: Finanzen 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Hauptausschuss (Vorberatung) 17.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 26.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan der 
Gemeinde Ostseebad Binz. 
  
 
Begründung 
Allgemeines: 
  
Gem. § 48 Kommunalverfassung M-V hat die Gemeinde eine Nachtragshaushaltssatzung zu 
erstellen, wenn im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche 
Aufwendungen in erheblichem Umfang bei einzelnen Aufwandspositionen getätigt werden 
sollen oder müssen. Gleiches gilt im Finanzhaushalt, wenn u.a. bisher nicht veranschlagte 
Auszahlungen für Investitionen oder lnvestitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden 
sollen.  
  
Der Nachtragshaushaltsplan muss nach § 7 GemHVO-Doppik im Ergebnishaushalt und im 
Finanzhaushalt alle erheblichen Änderungen der Erträge und Aufwendungen enthalten. 
  
In der vorliegenden Nachtragshaushaltssatzung sowie im vorliegenden Haushaltsplan sind 
alle sich aus der Haushaltsführung ergebenden Veränderungen bis zum Ende der 
Haushaltsjahre 2024 und 2025 berücksichtigt und im Nachtragshaushaltsplan 
produktbezogen detailliert begründet. 
  
  
Haushaltsausgleich: 
  
 Gern. § 17 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik wird ein in der Ergebnisrechnung ausgewiesener 
Jahresfehlbetrag durch Abdeckung aus Jahresüberschüssen der Haushaltsvorjahre durch 
Verrechnung mit dem Ergebnisvortrag ausgeglichen. Das Jahresergebnis verändert sich 
durch die 1. Nachtragshaushaltssatzung im Haushaltsjahr 2024 von -312.300 EUR auf -
1.097.600 EUR. Der Ergebnishaushalt wird durch die positiven Vorträge der Vorjahre somit 
ausgeglichen. Im Haushaltsjahr 2025 verringert sich das Jahresergebnis von 493.400 EUR 
auf 92.900 EUR. 
  
Gem. § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik ist der Finanzhaushalt in der Planung 
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ausgeglichen, wenn kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. 
des Haushaltsjahres besteht.  
  
Der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen verändert sich im 
Haushaltsjahr 2024 von -2.029.500 EUR auf -2.732.100 EUR. Im Folgejahr 2025 verändert 
sich der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von -423.400 EUR auf 
-771.700 EUR.  
  
Unter Berücksichtigung der positiven Vorträge und Verrechnung des negativen Saldos ist der 
Haushaushaltsausgleich in der Finanzrechnung gegeben. 
  
  
  
  

Bemerkungen: 

Entscheidungsergebnis - Ausschuss für Finanzen: Ja: 4,      Nein: 0,      Enthaltung: 1 

Die Mitglieder des Finanzausschusses empfehlen der Gemeindevertretung in ihrer Sitzung 
am 26.09.2024 dem geänderten Beschlussvorschlag zuzustimmen. Die 1. 
Nachtragshaushaltssatzung 2024/2025 und den dazugehörigen Nachtragshaushaltsplan 
wird ohne Berücksichtigung der geänderten Planwerte in den Sachkonten 

 - Nr. 52312000 

- Nr. 52338000 

- Nr. 52338100 

- Nr. 52338400 

 empfohlen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
Einnahmen  Ja   Mittel stehen zur Verfügung Ja 
Ausgaben Ja       
          
Keine haushaltsmäßige 
Berührung                 Nein Mittel stehen nicht zur Verfügung  Nein 

        
Bemerkungen: 
  

  
 
Anlage/n 
1 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 
1 (öffentlich) 

 
2 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 
2 (öffentlich) 

 
3 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 
3 (öffentlich) 
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4 - 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2024-2025 Teildokument 
4 (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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Vorlagenummer: BV/24/111 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 

 

Beschluss über die Neufassung der Geschäftsordnung 

 
Datum: 27.06.2024 
Federführend: Allgemeine Verwaltung 
Antragsteller/in:  

 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 11.07.2024 Ö 

Hauptausschuss (Entscheidung) 17.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 26.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 die Geschäftsordnung 
der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Binz in der vorliegenden Fassung.  
  
 
Begründung 
Mit in Krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Kommunalverfassungsrechts am 
09.06.2024 ist die Änderung der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung notwendig. 

Die inhaltlichen Änderungen und Anpassungen ergeben sich auf der Grundlage der §§ 29a, 
29b, 32a, 35, 36 der Kommunalverfassung (KV) M-V und der aktuellen 
Mustergeschäftsordnung. 

 
Finanzielle Auswirkungen 
  

Einnahmen   Nein    Mittel stehen zur Verfügung    
      Produkt/SK:     
          
Keine haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja Mittel stehen nicht zur Verfügung   

        
Bemerkungen: 
  

  
 
Anlage/n 
1 - Geschäftsordnung mit Änderung 01.07.24 (öffentlich) 

 
2 - Geschäftsordnung Lesefassung 2024 (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

Ostseebad Binz 
 

§ 1 
Sitzungen der Gemeindevertretung 

 
(1) Die Gemeindevertretung wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft es die Geschäftslage 

erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr. Sie muss unverzüglich einberufen 
werden, wenn es ein Viertel aller Mitglieder, eine Fraktion oder der Bürgermeister unter 
Angabe des Beratungsgegenstandes  beantragt. Die Ladungsfrist für die ordentliche 
Sitzung der Gemeindevertretung beträgt 6 Tage, für Dringlichkeitssitzungen 3 Tage. Die 
Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. Der Tag der Zustellung und der Tag der 
Sitzung sind bei der Berechnung der Ladungsfristen nicht einzubeziehen. 

 
(2) Die Ladung erfolgt elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der 

Sitzungsunterlagen. Das Verlangen von einzelnen Gemeindevertretern nach schriftlicher 
Einladung ist schriftlich an den Vorsitzenden zu richten.   

 
 

§ 2 
Teilnahme 

 
(1) Wer  aus  wichtigen  Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann,  verspätet kommt 

oder eine Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung mitzuteilen. 

 
(2) Verwaltungsangehörige nehmen auf Weisung des Bürgermeisters an den Sitzungen teil. 

Ihnen kann der Vorsitzende der Gemeindevertretung mit Zustimmung des 
Bürgermeisters das Wort erteilen. An den nichtöffentlichen Sitzungen nehmen 
grundsätzlich nur die Gemeindevertreter und der Bürgermeister teil. Weitere Teilnehmer 
aus den Amtsbereichen können mit Zustimmung der Gemeindevertretung bei 
Notwendigkeit geladen werden.  

 
(3) Sachverständige können mit Zustimmung der Gemeindevertretung beratend teilnehmen. 
 
 

§ 3 
Medien, Bild- und Tonaufzeichnungen 

 
(1)  Die Vertreter der Medien sind zu den öffentlichen Sitzungen der Gemeinde-
vertretung einzuladen. Die Einladung enthält Ort, Tag und Stunde der Sitzung  sowie  die  
Tagesordnung. Vertreter der Medien können Beschlussvorlagen und Anträge für die 
Beratungspunkte erhalten, die in öffentlicher Sitzung behandelt werden. 
 
(1) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuzuweisen.  

 
(2) Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung durch 

Presse, Rundfunk und andere Medien sind zulässig, soweit dem nicht ein Viertel aller 
Mitglieder der Gemeindevertretung in geheimer Abstimmung widerspricht. 
Verwaltungsbeschäftigte und geladene Gäste können ihrer Aufnahme  widersprechen. 
Anwesende Einwohner und sonstige Zuschauer dürfen nur nach ihrer vorherigen 
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Einwilligung aufgenommen werden. 
 
(3) Zur Erleichterung der Fertigung  der Sitzungsniederschrift sind Tonaufzeichnungen der 

vollständigen Sitzung zulässig. Sie sind nach der darauf folgenden Sitzung zu löschen. 
 
(4) Der öffentliche Teil der Sitzung  der Gemeindevertretung  wird per Audiodatei (Hördatei)  

festgehalten. Eine anschließende Veröffentlichung  der Sitzung der Gemeindevertretung 
hat innerhalb  von 4 Arbeitstagen  auf der Internetseite  der Gemeinde Ostseebad Binz  
zu erfolgen. Die Sitzungen werden fortlaufend gespeichert und nach der jeweiligen  
Wahlperiode gelöscht. 

 
§ 4 

Beschlussvorlagen und Anträge 
 
(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen dem 

Vorsitzenden der Gemeindevertretung  2 Wochen vor der Sitzung der 
Gemeindevertretung in schriftlicher Form vorgelegt werden. Dies gilt nicht für 
Angelegenheiten, die sich in der Ausschussberatung befinden.  

 
(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufassen. Sie sind zu begründen.  
 
(3) Personenbezogene Angaben sind in die Erläuterungen nur dann aufzunehmen, wenn 

sie für die Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind. 
Beschlussvorlagen zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten sind im Kopf deutlich als 
„Vertraulich - nicht für die Öffentlichkeit bestimmt!“ zu kennzeichnen.  

 
§ 5 

Tagesordnung 
 
(1) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend 

Aufschluss geben, personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht enthalten sein. 
Soweit diese nach der Hauptsatzung in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden 
sollen, sind sie in der Tagesordnung als nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu 
bezeichnen. Die Beratungsgegenstände Beratungspunkte sind so zu umschreiben, dass 
dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt. , d. h. insbesondere ein Bezug zu 
einzelnen Personen nicht hergestellt werden kann. 

 
(2)   Der Einladung sind zu den einzelnen Punkten des öffentlichen Teils der 
Tagesordnung kurze Erläuterungen über Gegenstand und Ziel der Beratung 
(Beschlussvorlagen) beizufügen. Soweit Satzungen, Verordnungen oder Tarife beraten  
bzw. beschlossen werden sollen, müssen die Entwürfe mit der Tagesordnung zugestellt 
werden. 
 
(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung der 

Mehrheit aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um besonders dringende 
Angelegenheiten erweitern, die keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung dulden. Mit 
einfacher Mehrheit können Angelegenheiten, die  noch nicht beschlussreif sind, von der 
Tagesordnung abgesetzt oder die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte geändert 
werden.  
Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder dem Bürgermeister 
beantragt  worden sind, dürfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von der 
Tagesordnung abgesetzt werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend 
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Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag zu begründen. 
 
 

§ 6 
Sitzungsverlauf 

 
(1)  Der Vorsitzende eröffnet, leitet die Verhandlung und schließt die Sitzungen der 
Gemeindevertretung. In den Sitzungen handhabt er die Ordnung  und übt das Hausrecht 
aus. Im Falle seiner Verhinderung treten seine Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer 
Benennung als Erster oder Zweiter Stellvertreter an seine Stelle. 
 
(1) Die Sitzungen  der  Gemeindevertretung  sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 

durchzuführen:  
  

a) Eröffnung der Sitzung  
b) Feststellen der form- und fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit     
c) Feststellen der Tagesordnung 
d) Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen Sitzung der 

 Gemeindevertretung - öffentlicher Teil 
e) Informationen des Vorsitzenden  
f) Bericht des Bürgermeisters  
g) Anfragen der Gemeindevertreter 
h) Einwohnerfragestunde 
i) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten 

Beratungsgegenstände im öffentlichen Teil 
j) Genehmigung der Niederschrift der vorangegangen Sitzung der Gemeinde-

vertretung - nichtöffentlicher Teil               
k) Beratung und Beschlussfassung über in nichtöffentlicher Beratung zu behandelnde 

Beratungsgegenstände 
l) Informationen und Mitteilungen  
m) Schließen der Sitzung 

 
(2) Bei Sondersitzungen/Dringlichkeitssitzungen kann von der Reihenfolge abgewichen 

werden. Der Bericht des Bürgermeisters und die Einwohnerfragestunde können 
entfallen. 

 
(3) Die Sitzungen sollen spätestens um 22:00 Uhr beendet werden, sofern keine dringenden 

oder nur noch einzelne Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen. 
 
 

§ 7 
Worterteilung 

 
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung und der Bürgermeister, die zur Sache sprechen 

wollen, haben sich bei  dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung durch Handzeichen 
oder in digitaler Form zu Wort zu melden. Der Bürgermeister ist jederzeit berechtigt und 
auf Antrag eines Viertels aller Mitglieder der Gemeindevertretung oder einer Fraktion 
verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor der Gemeindevertretung Stellung zu 
nehmen. 

 
(2) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 

Wortmeldungen, soweit nicht mit der Zustimmung der Redeberechtigten hiervon 
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abgewichen wird. Jeder darf nur zweimal zur Sache eines Tagesordnungspunktes 
sprechen. Über Ausnahmen beschließt die Gemeindevertretung. 

 
(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der 

Beratung befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung hat durch 
Anheben beider Hände zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen 
werden. 

 
(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. 

Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und 
persönliche Angriffe abwehren, die während der Beratung gegen den Sprecher erfolgen. 
Die Redezeit beträgt höchstens 3 Minuten. 

 
(5) Bei der Behandlung von Anträgen oder Beschlussvorlagen ist auf Verlangen erst dem 

Einbringer das Wort zu erteilen. 
 
 

§ 8 
Abstimmung, Beschlussfassung 

 
(1)  Der Vorsitzende schließt die Aussprache zu einem Tagesordnungspunkt und eröffnet 
danach die Abstimmung. Er verliest die endgültige Formulierung des Antrages, soweit sie 
sich nicht aus der Beschlussvorlage ergibt. Über einen bereits zur Abstimmung gebrachten 
Antrag darf nicht noch einmal abgestimmt werden. 
 
(2)  Liegen zu einem Tagesordnungspunkt mehrere Anträge oder Änderungs- bzw. 
Ergänzungsanträge zu Anträgen vor, wird zunächst über den Antrag abgestimmt, der vom 
zuerst zu dem Tagesordnungspunkt gestellten Antrag inhaltlich am weitesten abweicht. 
Bestehen Zweifel darüber, welches der am weitesten abweichende Antrag ist, entscheidet 
hierüber der Vorsitzende. Hat sich durch die Beschlussfassung über einen Antrag ein 
nachfolgend zu behandelnder Antrag zu demselben Tagesordnungspunkt erledigt, entfällt 
die Abstimmung hierüber. 
 
(3)  Auf Antrag eines Mitgliedes der Gemeindevertretung ist über einzelne Teile von 
Anträgen gesondert abzustimmen, soweit eine getrennte Behandlung der Antragsteile 
möglich ist. 
 

(4)  Soweit nicht ein Gesetz etwas anderes vorsieht oder ein zulässiger Antrag auf 
namentliche Abstimmung vorliegt, erfolgt die Abstimmung offen durch Heben einer 
Stimmkarte. 
 
(5)  Beschlüsse werden, soweit gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist, mit 
einfacher Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung gefasst. 
Die einfache Mehrheit ist erreicht, wenn die Zahl der Ja-Stimmen, die der Nein-Stimmen 
übersteigt. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen sind unbeachtlich. 
 
(6)  Auf Antrag einer Fraktion oder eines Viertels aller Gemeindevertreter wird namentlich 
abgestimmt. Dies geschieht durch Aufruf eines jeden Mitgliedes der Gemeindevertretung 
und Abgabe der Stimme zur Niederschrift. Der Vorsitzende stimmt zum Schluss ab. 
 
(7)  Der Vorsitzende stellt das Ergebnis der Abstimmung fest und gibt bekannt, ob ein 
Antrag angenommen oder abgelehnt wurde. Bei Beschlüssen, die mit qualifizierter Mehrheit 
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zu fassen sind, sind die Stimmen auszuzählen und durch den Vorsitzenden die Zahl der Ja-
Stimmen, Nein-Stimmen und Enthaltungen unmittelbar nach der Abstimmung bekannt zu 
geben. Im Übrigen bestimmt der Vorsitzende im Einzelfall, ob eine Auszählung der Stimmen 
zu erfolgen hat. Wird das festgestellte Abstimmungsergebnis von einem Mitglied der 
Gemeindevertretung oder dem Bürgermeister durch sofortige Erklärung angezweifelt, wird 
die Abstimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt. 
 
(8)  Binzer Bürgerinitiativen, die sich zu Gemeindeangelegenheiten gebildet haben, kann 
eine Redezeit in der Gemeindevertretersitzung und in den Ausschüssen eingeräumt werden 
- durch Abstimmung. 
 

§ 8  
Ablauf der Abstimmung 

 
(1) Über Anträge wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der 

Abstimmung der Antrag zu verlesen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung stellt 
fest, ob die Mehrheit erreicht ist. Bei Satzungen und Wahlen stellt er die Anzahl der 
Mitglieder fest, die  

 a) dem Antrag zustimmen 
 b) den Antrag ablehnen oder 
 c) sich der Stimme enthalten  

und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt.  
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, muss die Abstimmung vor Behandlung 
des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.  

 
(2) Liegen zu einem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird 

zuerst über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei 
Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den 
Vorrang. In Zweifelfällen entscheidet über die Einordnung dieser Anträge der 
Vorsitzende der Gemeindevertretung. Hat sich durch die Beschlussfassung über einen 
Antrag ein nachfolgend zu behandelnder Antrag zu demselben Tagesordnungspunkt 
erledigt, entfällt die Abstimmung hierüber. 

 
(3) Auf Antrag ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert 

abzustimmen. Ein solcher Antrag bedarf der einfachen Mehrheit. Über die Vorlage  bzw. 
Antrag ist anschließend insgesamt zu beschließen.    

 
 

§ 9 
Wahlen 

 
(1) Bei geheimen Wahlen werden aus der Mitte der Gemeindevertretung 3 Stimmzähler 

bestimmt. 
       
(2) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden. 
   
(3) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Gemeindevertretung diese in einem 

Wahlgang wählen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht. 
 
 

§ 9a  
Zuteilungs- und Benennungsverfahren 
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(1) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhältnis zwischen den 

Fraktionen bzw. Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der 
jeweiligen Fraktion oder Zählgemeinschaft nacheinander durch eins, zwei, drei, vier, 
fünf usw. (d’Hondt) geteilt wird und die Sitzverteilung nach den so ermittelten 
Höchstzahlen erfolgt. Bei gleichen Höchstzahlen entscheidet das Los. Die Sitze der 
sachkundigen Einwohner werden zuerst verteilt. Es ist zulässig, dass Fraktionen und 
Zählgemeinschaften untereinander ihre Sitze für sachkundige Einwohner gegen Sitze 
für Gemeindevertreter tauschen und umgekehrt. Dafür ist eine Erklärung von beiden 
Tauschpartnern an den Vorsitzenden zur richten.  

 
(2) Die Losverfahren werden vom Vorsitzenden durchgeführt. Dies geschieht in öffentlicher 

Sitzung. Danach teilt der Vorsitzende den Fraktionen und Zählgemeinschaften mit, mit 
wie viele Sitzen und in welcher Zusammensetzung sie die Gremien zu besetzen haben. 
Die  Fraktionen und Zählgemeinschaften erklären darauf innerhalb von zwei Wochen 
gegenüber dem Vorsitzenden, mit welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze 
besetzen.   

 
(3) Die Fraktions- und Zählgemeinschaften haben jede personelle Veränderung innerhalb 

von einer Woche dem Vorsitzenden mitzuteilen.  
 

 
§ 10 

Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gemeindevertretung 

und übt das Hausrecht aus. 
 
(2) Der Vorsitzende kann jede Rednerin oder jeden Redner, unterbrechen, um sie oder ihn 

auf die Geschäftsordnung aufmerksam zu machen oder die vom 
Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache zu rufen. , wenn sie oder er von der 
zur Beratung stehenden Angelegenheit abschweift oder sich in den Ausführungen 
wiederholt. 

 
(3) Ein Mitglied der Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen oder gegen 

Gesetz oder Geschäftsordnung verstoßen, sind insbesondere unaufgefordert das Wort 
ergreift, ist von dem Vorsitzenden unter Nennung des Namens zur Ordnung zu rufen. 
Nach dreimaligem Ordnungsruf kann der Vorsitzenden Ordnungsruf kann der 
Vorsitzende einen Sitzungsausschluss verhängen.  

 
(4) Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein 

Sitzungsausschluss verhängt wird, können binnen einer Woche  einen schriftlich 
begründeten Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten 
Sitzung zu setzen.  

 
(4)  Ist ein Redner bei derselben Angelegenheit dreimal zur Sache oder zur Ordnung 
gerufen worden, so kann der Vorsitzende ihr oder ihm das Wort entziehen. Nach dem 
zweiten Ruf zur Sache oder zur Ordnung muss der Vorsitzende auf diese Folge hinweisen. 
 
(5)  Stört ein Mitglied der Gemeindevertretung in besonders ungebührlicher Weise,      z. 
B. durch beleidigende oder demokratiefeindliche Äußerungen sowie persönliche Angriffe, 
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den Verlauf der Sitzung, so kann der Vorsitzende im Benehmen mit seinen Stellvertretern 
den sofortigen Ausschluss aus der Sitzung verfügen. 
 
(6)  Das ausgeschlossene Mitglied der Gemeindevertretung hat den Saal sofort zu 
verlassen. Kommt es der Aufforderung  des Vorsitzenden hierzu nicht nach, so kann der 
Vorsitzende  die Sitzung unterbrechen oder schließen. 
 
(5) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und Anstand 

verletzt oder versucht, die Beratung und Entscheidungen der Gemeindevertretung auf 
sonstige Weise zu beeinflussen oder zu stören, kann nach vorheriger Ermahnung vom 
Vorsitzenden aus dem Sitzungssaal verwiesen werden.  

 
(6) Demonstrationen und Willensbekundungen durch Transparente u. ä. sind nicht 

gestattet. Bei erheblichen Störungen kann Der Vorsitzende kann nach vorheriger 
Ermahnung den Zuhörerraum bei störender Unruhe räumen lassen, wenn die störende 
Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.   

 
 

§ 11 
Fraktionen und Zählgemeinschaften 

 
(1) Die Bildung von Fraktionen ist unverzüglich vom Vorsitzenden der Gemeinde-vertretung 

anzuzeigen. Jegliche Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den 
jeweiligen Gemeindevertretern ebenfalls dem Vorsitzenden anzuzeigen. 

 
(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und Einzelbewerbern sind 

ebenfalls unverzüglich dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen. 
Zählgemeinschaften zwischen verschiedenen Fraktionen sind nur zulässig, wenn 
dadurch andere Faktionen oder Zählgemeinschaften nicht benachteiligt werden.  

 
 

§ 12 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift anzufertigen.  

 
Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

 
 a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung 
 b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung 
 c) Name der anwesenden Verwaltungsvertreter und anderer zugelassener Personen  
 d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 e) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 f) Anfragen der Gemeindevertretungsmitglieder 
 g) die Tagesordnung 
 h) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung 
  i) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und     
      Ergebnisse der Abstimmungen 
   j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung 
 k) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
  l) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindevertretungsmitglieder 
 m) Mitteilungen des Bürgermeisters und der Abgeordneten 
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Über die Beratung und Beschlussfassung zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten 
ist eine gesonderte Anlage zu fertigen, die der Niederschrift beizufügen ist. zu fertigen. 
Personenbezogene Angaben sind nur aufzunehmen, wenn sie für die Durchführung des 
Beschlusses zwingend erforderlich sind.  

 
(2) Die Sitzungsniederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen 

und soll innerhalb von 14 Tagen, spätestens zur nächsten Sitzung den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung vorliegen. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu 

genehmigen; über Einwendungen und Änderungen ist abzustimmen. 
 
(4) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzungen der 

Gemeindevertretung wird den Einwohnern im  Sachgebiet Sitzungsdienst sowie im 
Internet ermöglicht.  

 
 

§ 13 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1)  Mitglieder der Gemeindevertretung, die sich zur Geschäftsordnung äußern wollen, 
zeigen dieses durch Heben beider Arme an. 
 
(2)  Zur Geschäftsordnung muss der Vorsitzende das Wort außerhalb der Rednerfolge 
unverzüglich erteilen. Ein Redebeitrag soll dadurch jedoch nicht unterbrochen werden. 
 
(3)  Anträge zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren der Behandlung 
des Beratungsgegenstandes beziehen; Ausführungen zur Sache sind hierbei unzulässig. 
Die Redezeit für einen Antrag zur Geschäftsordnung darf höchstens 3 Minuten betragen. 
Bei Verstößen, insbesondere dann, wenn statt zur Geschäftsordnung zur Sache 
gesprochen wird, kann der Vorsitzende das Wort entziehen. 
 
(1) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren der Behandlung 

des Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen.  
 
(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören insbesondere:  
 a) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
 b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes  
 c) Antrag auf Vertagung 
 d) Antrag auf Ausschussüberweisung 

e) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
f) Antrag auf Redezeitbegrenzung 
g) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 
h) Antrag auf namentliche Abstimmung 
i) Antrag auf geheime Wahl  
j) sonstige Antrage zum Abstimmungsverlauf  
 
 

a)  Antrag auf Schluss der Rednerliste 
b)  Antrag auf Schluss der Aussprache 
c)  Antrag auf Vertagung 
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d)  Antrag auf Absetzung eines Tagesordnungspunktes 
e)  Antrag auf Überweisung in einen Ausschuss 
f)   Antrag auf Unterbrechung der Sitzung 
g)  Antrag auf namentliche Abstimmung nach § 31 KV M-V. 
h)  Antrag auf geheime Wahl 
i)   Antrag auf Ausschluss bzw. Wiederherstellung der Öffentlichkeit. 
 
(5)  Anträge auf Schluss der Rednerliste oder der Aussprache dürfen nur von Mitgliedern 
der Gemeindevertretung gestellt werden, die noch nicht zur Sache gesprochen haben. Vor 
der Abstimmung kann bei Widerspruch je ein Mitglied der Gemeindevertretung für bzw. 
gegen den Geschäftsordnungsantrag sprechen. 
 
(6)  Nach Annahme eines Antrags auf Schluss der Rednerliste erhalten nur noch die auf 
der Rednerliste vermerkten Mitglieder der Gemeindevertretung sowie der Antragsteller das 
Wort. 
 
(7) Wird ein Antrag auf Schluss der Aussprache oder Vertagung angenommen, können 
nur noch der Antragsteller sowie der Berichterstatter, sofern sie/er noch nicht zur Sache 
gesprochen hat, das Wort erhalten. 
 
 

§ 14 
Ausschusssitzungen 

(1) Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemäß für die Sitzungen der 
Ausschüsse der Gemeindevertretung. 
 
(2)  Ist ein Ausschussmitglied verhindert, an einer Sitzung teilzunehmen, so hat er dies 
dem Ausschussvorsitzenden mitzuteilen und seine Sitzungsunterlagen an seinen 
Stellvertreter weiterzugeben. 

 
(2) Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet eines beratenden Fachausschusses  

gehören, sollen im Hauptausschuss und in der Gemeindevertretung erst beraten und 
beschlossen werden, wenn hierzu eine Empfehlung des Fachausschusses vorliegt. 
Gleiches trifft für Angelegenheiten  zu, die von der Gemeindevertretung zur Beratung in 
die Fachausschüsse zurückverwiesen werden. 

     
(3) Wird eine Angelegenheit mehreren Ausschüssen zur Beratung zugewiesen, können 

diese eine gemeinsame Beratung durchführen. ist durch den Vorsitzenden ein 
federführender Ausschuss zu benennen. Die Ausschüsse können gemeinsame 
Beratungen durchführen. Über den Vorsitz  entscheidet, wenn es zu keiner 
Verständigung zwischen den Ausschussvorsitzenden kommt, der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung. Die Abstimmungen haben getrennt nach Ausschüssen unter 
ausschließlicher Beteiligung der jeweiligen Ausschussmitglieder zu erfolgen. 

 
(5)  Der Hauptausschuss wirkt bei widersprüchlichen Stellungnahmen der beteiligten 
Ausschüsse soweit möglich, vor der abschließenden Behandlung in der Gemeinde-
vertretung auf eine Klärung hin und gibt ggf. eine eigenständige Beschlussempfehlung ab. 
 
(4) In den Sitzungen der Ausschüsse ist den Einwohnern Gelegenheit zur Unterbreitung 

von Vorschlägen, Fragen und Anregungen zu Angelegenheiten  zu geben, die die 
Zuständigkeit des jeweiligen Ausschusses berühren. Der Ausschuss kann beschließen, 
Sachverständige sowie Einwohner, die von dem Gegenstand der Beratung betroffen 
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sind, anzuhören.  
 
(5) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Ausschusssitzungen ist für jeden Ausschuss 

durch den Bürgermeister eine Organisationseinheit der Verwaltung zu benennen, die 
den Ausschuss verwaltungsseitig betreut. Die Sitzungsniederschrift eines Ausschusses  
wird von einem Mitarbeiter dieser Organisationseinheit gefertigt. 

 
(6) Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertretung  ist 

eine Abschrift der Einladung zu übersenden oder sind unter Hinweis auf die Unterlagen 
im Ratsinformationssystem zu informieren.  

 
(7) Die Protokolle der Sitzungen der Fachausschüsse und des Hauptausschusses werden 

allen Mitgliedern der Gemeindevertretung zugeleitet und sind rechtzeitig im 
elektronischen Sitzungsdienst aufzunehmen. 

                                                                 
 

§ 15 
Datenschutz 

 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der 

Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die 
personenbezogene Daten enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen 
solche Daten nur zu dem jeweiligen der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden 
Zweck verarbeiten oder offenbaren. Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über 
persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch 
Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen Daten eine Zuordnung zu einer 
bestimmten Person ermöglichen. Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, 
automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind 
oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit vertraulichen 
Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.                                   

     
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind verpflichtet, 

vertrauliche Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und 
Zugriff Dritter (z. B. Familienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) 
gesichert sind. Dieses gilt auch für den Transport der Unterlagen. In begründeten 
Einzelfällen ist dem Bürgermeister auf Verlangen Auskunft über die getroffenen 
Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt an 

Dritte, ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, 
ist nicht zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei bzw. 
Fraktion,  die nicht aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung oder dem 
jeweiligen zuständigen Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten. 

 
(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, 

wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 
 
(5) Bei vertraulichen Beschlussvorlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang 

stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift über 
die Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, 
genehmigt ist. 
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(6) Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss der 
Beratungen, bei einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem 
Ausschuss   sofort, dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können 
auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. zur Löschung übergeben werden. 
Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Löschung aller 
vertraulichen Unterlagen gegenüber dem Bürgermeister schriftlich zu bestätigen.  

 
§ 16 

Auslegung, Abweichung und Änderung der Geschäftsordnung 
 
(1) Zweifelhafte Fragen über die Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet der 

Vorsitzende der Gemeindevertretung. Er kann sich mit seinen Stellvertretern beraten. 
 
(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn kein    

Gemeindevertreter widerspricht und keine anderen rechtlichen Bestimmungen dem 
entgegenstehen. 

 
(3) Änderungen dieser Geschäftsordnung sind mit einfacher Mehrheit möglich. 

 
  

§ 17 
Sprachformen 

 
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung beziehen sich in 
gleicher Weise auf alle Personen bzw. Funktionsträger, unabhängig von ihrem Geschlecht. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Geschäftsordnung vom 16.12.2016 und die Änderungen vom 20.09.2018, 

12.12.2019 und 13.08.2020 außer Kraft.  
 

 
 
 
 
 
 
Karsten Schneider  
Bürgermeister 
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Geschäftsordnung der Gemeindevertretung 

Ostseebad Binz 
- Lesefassung – 

 
§ 1 

Sitzungen der Gemeindevertretung 
 
(1) Die Gemeindevertretung wird vom Vorsitzenden einberufen, so oft es die Geschäftslage 

erfordert, mindestens jedoch einmal im Vierteljahr. Die Ladungsfrist für die ordentliche Sitzung 
der Gemeindevertretung beträgt 6 Tage, für Dringlichkeitssitzungen 3 Tage. Die Dringlichkeit ist 
in der Einladung zu begründen. Der Tag der Zustellung und der Tag der Sitzung sind bei der 
Berechnung der Ladungsfristen nicht einzubeziehen. 

 
(2) Die Ladung erfolgt elektronisch unter Mitteilung der Tagesordnung und der Sitzungsunterlagen. 

Das Verlangen von einzelnen Gemeindevertretern nach schriftlicher Einladung ist schriftlich an 
den Vorsitzenden zu richten.   

 
§ 2 

Teilnahme 
 
(1) Wer  aus  wichtigen  Gründen an einer Sitzung nicht teilnehmen kann,  verspätet kommt oder 

eine Sitzung vorzeitig verlassen muss, hat dies dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
mitzuteilen. 

 
(2) Verwaltungsangehörige nehmen auf Weisung des Bürgermeisters an den Sitzungen teil. Ihnen 

kann der Vorsitzende der Gemeindevertretung mit Zustimmung des Bürgermeisters das Wort 
erteilen.  
 

(3) Sachverständige können mit Zustimmung der Gemeindevertretung beratend teilnehmen. 
 

§ 3 
Medien, Bild- und Tonaufzeichnungen 

 
(1) Vertretern der Medien sind besondere Plätze zuzuweisen.  

 
(2) Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung durch Presse, 

Rundfunk und andere Medien sind zulässig, soweit dem nicht ein Viertel aller Mitglieder der 
Gemeindevertretung in geheimer Abstimmung widerspricht. Verwaltungsbeschäftigte und 
geladene Gäste können ihrer Aufnahme  widersprechen. Anwesende Einwohner und sonstige 
Zuschauer dürfen nur nach ihrer vorherigen Einwilligung aufgenommen werden. 

 
(3) Zur Erleichterung der Fertigung  der Sitzungsniederschrift sind Tonaufzeichnungen der 

vollständigen Sitzung zulässig. Sie sind nach der darauf folgenden Sitzung zu löschen. 
 
(4) Der öffentliche Teil der Sitzung  der Gemeindevertretung  wird per Audiodatei (Hördatei)  

festgehalten. Eine anschließende Veröffentlichung  der Sitzung der Gemeindevertretung hat 
innerhalb  von 4 Arbeitstagen  auf der Internetseite  der Gemeinde Ostseebad Binz  zu erfolgen. 
Die Sitzungen werden fortlaufend gespeichert und nach der jeweiligen  Wahlperiode gelöscht. 

 
§ 4 

Beschlussvorlagen und Anträge 
 
(1) Angelegenheiten, die auf die Tagesordnung gesetzt werden sollen, müssen dem Vorsitzenden 

der Gemeindevertretung  2 Wochen vor der Sitzung der Gemeindevertretung in schriftlicher 
Form vorgelegt werden. Dies gilt nicht für Angelegenheiten, die sich in der Ausschussberatung 
befinden.  
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(2) Die Anträge sind schriftlich in kurzer und klarer Form abzufassen. Sie sind zu begründen.  
 
(3) Personenbezogene Angaben sind in die Erläuterungen nur dann aufzunehmen, wenn sie für die 

Vorbereitung der Sitzung und die Entscheidung erforderlich sind. Beschlussvorlagen zu 
nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten sind im Kopf deutlich als „Vertraulich - nicht für die 
Öffentlichkeit bestimmt!“ zu kennzeichnen.  
 

§ 5 
Tagesordnung 

 
(1) Die Tagesordnung muss über die anstehenden Beratungspunkte hinreichend Aufschluss geben, 

personenbezogene Daten dürfen grundsätzlich nicht enthalten sein. Soweit diese nach der 
Hauptsatzung in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen, sind sie in der Tagesordnung 
als nichtöffentliche Tagesordnungspunkte zu bezeichnen. Die Beratungspunkte sind so zu 
umschreiben, dass dadurch die Nichtöffentlichkeit gewahrt bleibt.  

 
(2) Die Gemeindevertretung kann vor Abwicklung der Tagesordnung mit Zustimmung der Mehrheit 

aller Gemeindevertreter die Tagesordnung um besonders dringende Angelegenheiten erweitern, 
die keinen Aufschub bis zur nächsten Sitzung dulden. Mit einfacher Mehrheit können 
Angelegenheiten, die  noch nicht beschlussreif sind, von der Tagesordnung abgesetzt oder die 
Reihenfolge der Tagesordnungspunkte geändert werden.  
Tagesordnungspunkte, die von einem Gemeindevertreter oder dem Bürgermeister beantragt  
worden sind, dürfen nur dann durch Mehrheitsbeschluss von der Tagesordnung abgesetzt 
werden, wenn dem Antragsteller zuvor ausreichend Gelegenheit gegeben wurde, seinen Antrag 
zu begründen. 

 
§ 6 

Sitzungsverlauf 
 
(1) Die Sitzungen  der  Gemeindevertretung  sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge 

durchzuführen:  
  

a) Eröffnung der Sitzung  
b) Feststellen der form- und fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit     
c) Feststellen der Tagesordnung 
d) Genehmigung der Niederschrift der vorangegangenen Sitzung der Gemeindevertretung - 

öffentlicher Teil 
e) Informationen des Vorsitzenden  
f) Bericht des Bürgermeisters  
g) Anfragen der Gemeindevertreter 
h) Einwohnerfragestunde 
i) Beratung und Beschlussfassung über die in der Tagesordnung bezeichneten 

Beratungsgegenstände im öffentlichen Teil 
j) Genehmigung der Niederschrift der vorangegangen Sitzung der Gemeinde-vertretung - 

nichtöffentlicher Teil               
k) Beratung und Beschlussfassung über in nichtöffentlicher Beratung zu behandelnde 

Beratungsgegenstände 
l) Informationen und Mitteilungen  
m) Schließen der Sitzung 

 
n) Bei Sondersitzungen/Dringlichkeitssitzungen kann von der Reihenfolge abgewichen werden. 

Der Bericht des Bürgermeisters und die Einwohnerfragestunde können entfallen. 
 
(2) Die Sitzungen sollen spätestens um 22:00 Uhr beendet werden, sofern keine dringenden oder 

nur noch einzelne Angelegenheiten auf der Tagesordnung stehen 
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§ 7 
Worterteilung 

 
(1) Mitglieder der Gemeindevertretung und der Bürgermeister, die zur Sache sprechen wollen, 

haben sich bei  dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung durch Handzeichen oder in digitaler 
Form zu Wort zu melden.  
 

(2) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung erteilt das Wort nach der Reihenfolge der 
Wortmeldungen, soweit nicht mit der Zustimmung der Redeberechtigten hiervon abgewichen 
wird. Jeder darf nur zweimal zur Sache eines Tagesordnungspunktes sprechen.  
 

(3) Das Wort zur Geschäftsordnung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung 
befindlichen Tagesordnungspunkt beziehen. Diese Wortmeldung hat durch Anheben beider 
Hände zu erfolgen. Es darf dadurch kein Sprecher unterbrochen werden. 

 
(4) Das Wort zur persönlichen Bemerkung ist erst nach Schluss der Beratung zu erteilen. 

Persönliche Bemerkungen dürfen nur eigene Ausführungen richtigstellen und persönliche 
Angriffe abwehren, die während der Beratung gegen den Sprecher erfolgen. Die Redezeit 
beträgt höchstens 3 Minuten. 

 
(5) Bei der Behandlung von Anträgen oder Beschlussvorlagen ist auf Verlangen erst dem Einbringer 

das Wort zu erteilen. 
 

§ 8  
Ablauf der Abstimmung 

 
(1) Über Anträge wird durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen ist vor der Abstimmung der 

Antrag zu verlesen. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung stellt fest, ob die Mehrheit erreicht 
ist. Bei Satzungen und Wahlen stellt er die Anzahl der Mitglieder fest, die  

 a) dem Antrag zustimmen 
 b) den Antrag ablehnen oder 
 c) sich der Stimme enthalten  

und gibt das Ergebnis der Abstimmung bekannt.  
Wird das Abstimmungsergebnis angezweifelt, muss die Abstimmung vor Behandlung des 
nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.  

 
(2) Liegen zu einem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird zuerst 

über den abgestimmt, der von dem Antrag am weitesten abweicht. Bei Änderungs- und 
Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen haben diese den Vorrang. In Zweifelfällen 
entscheidet über die Einordnung dieser Anträge der Vorsitzende der Gemeindevertretung. Hat 
sich durch die Beschlussfassung über einen Antrag ein nachfolgend zu behandelnder Antrag 
zu demselben Tagesordnungspunkt erledigt, entfällt die Abstimmung hierüber. 

 
(3) Auf Antrag ist über einzelne Teile der Vorlage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Ein 

solcher Antrag bedarf der einfachen Mehrheit. Über die Vorlage  bzw. Antrag ist anschließend 
insgesamt zu beschließen.    

 
§ 9 

Wahlen 
 
(1) Bei geheimen Wahlen werden aus der Mitte der Gemeindevertretung 3 Stimmzähler bestimmt. 
       
(2) Für Stimmzettel sind gleiche Zettel zu verwenden. 
   
(3) Sind mehrere Personen zu wählen, so kann die Gemeindevertretung diese in einem Wahlgang 

wählen, falls kein Gemeindevertreter widerspricht. 
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§ 9a  
Zuteilungs- und Benennungsverfahren 

 
(1) Beim Zuteilungs- und Benennungsverfahren wird das Verhältnis zwischen den Fraktionen bzw. 

Zählgemeinschaften dadurch ermittelt, dass die Mitgliederanzahl der jeweiligen Fraktion oder 
Zählgemeinschaft nacheinander durch eins, zwei, drei, vier, fünf usw. (d’Hondt) geteilt wird und 
die Sitzverteilung nach den so ermittelten Höchstzahlen erfolgt. Bei gleichen Höchstzahlen 
entscheidet das Los. Die Sitze der sachkundigen Einwohner werden zuerst verteilt. Es ist 
zulässig, dass Fraktionen und Zählgemeinschaften untereinander ihre Sitze für sachkundige 
Einwohner gegen Sitze für Gemeindevertreter tauschen und umgekehrt. Dafür ist eine Erklärung 
von beiden Tauschpartnern an den Vorsitzenden zur richten.  

 
(2) Die Losverfahren werden vom Vorsitzenden durchgeführt. Dies geschieht in öffentlicher Sitzung. 

Danach teilt der Vorsitzende den Fraktionen und Zählgemeinschaften mit, mit wie vielen Sitzen 
und in welcher Zusammensetzung sie die Gremien zu besetzen haben. Die  Fraktionen und 
Zählgemeinschaften erklären darauf innerhalb von zwei Wochen gegenüber dem Vorsitzenden, 
mit welchen Personen sie die ihnen zugeteilten Sitze besetzen.   

 
(3) Die Fraktions- und Zählgemeinschaften haben jede personelle Veränderung innerhalb von einer 

Woche dem Vorsitzenden mitzuteilen.  
 

§ 10 
Ordnungsmaßnahmen 

 
(1) Der Vorsitzende sorgt für die Aufrechterhaltung der Ordnung in der Gemeindevertretung und 

übt das Hausrecht aus. 
 
(2) Der Vorsitzende kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand abweichen, zur Sache zu 

rufen.  
 

(3) Gemeindevertretungsmitglieder, die die Ordnung verletzen oder gegen Gesetz oder 
Geschäftsordnung verstoßen, sind vom Vorsitzenden zur Ordnung zu rufen. Nach dreimaligem 
Ordnungsruf kann der Vorsitzende einen Sitzungsausschluss verhängen.  

 
(4) Gemeindevertretungsmitglieder, die zur Ordnung gerufen werden oder gegen die ein 

Sitzungsausschluss verhängt wird, können binnen einer Woche  einen schriftlich begründeten 
Einspruch erheben. Der Einspruch ist auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung zu setzen.  

 
(5) Wer im Zuhörerraum Beifall oder Missbilligung äußert oder Ordnung und Anstand verletzt oder 

versucht, die Beratung und Entscheidungen der Gemeindevertretung auf sonstige Weise zu 
beeinflussen oder zu stören, kann nach vorheriger Ermahnung vom Vorsitzenden aus dem 
Sitzungssaal verwiesen werden.  

 
(6) Der Vorsitzende kann nach vorheriger Ermahnung den Zuhörerraum bei störender Unruhe 

räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.   
 

§ 11 
Fraktionen und Zählgemeinschaften 

 
(1) Die Bildung von Fraktionen ist unverzüglich vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung 

anzuzeigen. Jegliche Veränderungen in der Fraktionsmitgliedschaft sind von den jeweiligen 
Gemeindevertretern ebenfalls dem Vorsitzenden anzuzeigen. 

 
(2) Die Bildung von Zählgemeinschaften zwischen Fraktionen und Einzelbewerbern sind ebenfalls 

unverzüglich dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung anzuzeigen. Zählgemeinschaften 
zwischen verschiedenen Fraktionen sind nur zulässig, wenn dadurch andere Fraktionen oder 
Zählgemeinschaften nicht benachteiligt werden. 
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§ 12 
Niederschrift 

 
(1) Über jede Sitzung der Gemeindevertretung ist eine Niederschrift anzufertigen.  

 
Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 

 a) Ort, Tag, Beginn und Ende der Sitzung 
 b) Name der anwesenden und fehlenden Mitglieder der Gemeindevertretung 
 c) Name der anwesenden Verwaltungsvertreter und anderer zugelassener Personen  
 d) Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung 
 e) Feststellung der Beschlussfähigkeit 
 f) Anfragen der Gemeindevertretungsmitglieder 
 g) die Tagesordnung 
 h) Billigung der Sitzungsniederschrift der vorangegangenen Sitzung 
  i) den Wortlaut der Anträge mit Namen der Antragsteller, die Beschlüsse und     
      Ergebnisse der Abstimmungen 
   j) sonstige wesentliche Inhalte der Sitzung 
 k) Ausschluss und Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
  l) vom Mitwirkungsverbot betroffene Gemeindevertretungsmitglieder 
 m) Mitteilungen des Bürgermeisters und der Abgeordneten 
 

Über die Beratung und Beschlussfassung zu nichtöffentlichen Tagesordnungspunkten ist eine 
gesonderte Anlage zu fertigen, die der Niederschrift beizufügen ist. Personenbezogene Angaben 
sind nur aufzunehmen, wenn sie für die Durchführung des Beschlusses erforderlich sind.  

 
(2) Die Sitzungsniederschrift ist vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen und soll 

innerhalb von 14 Tagen, spätestens zur nächsten Sitzung den Mitgliedern der 
Gemeindevertretung vorliegen. 

 
(3) Die Sitzungsniederschrift ist in der darauffolgenden Sitzung der Gemeindevertretung zu 

genehmigen. Über Einwendungen und Änderungen ist abzustimmen. 
 
(4) Die Einsichtnahme in die Niederschriften über den öffentlichen Teil der Sitzungen der 

Gemeindevertretung wird den Einwohnern im  Sachgebiet Sitzungsdienst sowie im Internet 
ermöglicht.  
 

§ 13 
Anträge zur Geschäftsordnung 

 
(1) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren der Behandlung des 

Beratungsgegenstandes, nicht auf die Sache beziehen.  
 
(2) Zu den Anträgen zur Geschäftsordnung gehören insbesondere:  
 a) Antrag auf Änderung der Reihenfolge der Tagesordnungspunkte 
 b) Antrag auf Absetzen eines Tagesordnungspunktes  
 c) Antrag auf Vertagung 
 d) Antrag auf Ausschussüberweisung 

e) Antrag auf Übergang zur Tagesordnung 
f) Antrag auf Redezeitbegrenzung 
g) Antrag auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung 
h) Antrag auf namentliche Abstimmung 
i) Antrag auf geheime Wahl  
j) sonstige Antrage zum Abstimmungsverlauf  
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§ 14 
Ausschusssitzungen 

 
(1) Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt sinngemäß für die Sitzungen der  

Ausschüsse der Gemeindevertretung. 
 
(2) Alle Angelegenheiten, die zum Aufgabengebiet eines beratenden Fachausschusses  gehören, 

sollen im Hauptausschuss und in der Gemeindevertretung erst beraten und beschlossen 
werden, wenn hierzu eine Empfehlung des Fachausschusses vorliegt. Gleiches trifft für 
Angelegenheiten  zu, die von der Gemeindevertretung zur Beratung in die Fachausschüsse 
zurückverwiesen werden. 

     
(3) Wird eine Angelegenheit mehreren Ausschüssen zur Beratung zugewiesen, können diese eine 

gemeinsame Beratung durchführen. Über den Vorsitz  entscheidet, wenn es zu keiner 
Verständigung zwischen den Ausschussvorsitzenden kommt, der Vorsitzende der 
Gemeindevertretung. Die Abstimmungen haben getrennt nach Ausschüssen zu erfolgen. 

 
(4) In den Sitzungen der Ausschüsse ist den Einwohnern Gelegenheit zur Unterbreitung von 

Vorschlägen, Fragen und Anregungen zu Angelegenheiten  zu geben, die die Zuständigkeit des 
jeweiligen Ausschusses berühren.  
 

(5) Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Ausschusssitzungen ist für jeden Ausschuss durch 
den Bürgermeister eine Organisationseinheit der Verwaltung zu benennen, die den Ausschuss 
verwaltungsseitig betreut.  
 

(6) Den nicht den Ausschüssen angehörenden Mitgliedern der Gemeindevertretung  ist eine 
Abschrift der Einladung zu übersenden oder sind unter Hinweis auf die Unterlagen im 
Ratsinformationssystem zu informieren.  

 
(7) Die Protokolle der Fachausschüsse und des Hauptausschusses werden allen Mitgliedern der 

Gemeindevertretung zugeleitet und sind rechtzeitig im elektronischen Sitzungsdienst 
aufzunehmen. 

                                                            
§ 15 

Datenschutz 
 

(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten 
enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem jeweiligen 
der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offenbaren. 
Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 
einer natürlichen Person. Hierzu zählen auch Daten, die alleine oder in Kombination mit anderen 
Daten eine Zuordnung zu einer bestimmten Person ermöglichen. Vertrauliche Unterlagen sind 
alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige Datenträger, die als solche 
gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. Hierzu zählen auch mit 
vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende handschriftliche oder andere Notizen.                                   

     
(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche 

Unterlagen so aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter (z.B. 
Familienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesichert sind. Dieses gilt auch 
für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem Bürgermeister auf 
Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(3) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilungen über den Inhalt an Dritte, 

ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den Stellvertreter, ist nicht 
zulässig. Dieses gilt auch gegenüber Mitgliedern der eigenen Partei bzw. Fraktion,  die nicht 
aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung oder dem jeweiligen zuständigen 
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Ausschuss Zugang zu den vertraulichen Unterlagen erhalten. 
 
(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, wenn 

diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 
 
(5) Bei vertraulichen Beschlussvorlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden 

Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift über die Sitzung, in der 
der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, genehmigt ist. 

 
(6) Alle weiteren vertraulichen Unterlagen sind spätestens 5 Jahre nach Abschluss der Beratungen, 

bei einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss   sofort, dauerhaft 
zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen können auch der Gemeindeverwaltung zur 
Vernichtung bzw. zur Löschung übergeben werden. Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die 
Vernichtung bzw. die Löschung aller vertraulichen Unterlagen gegenüber dem Bürgermeister 
schriftlich zu bestätigen.  

 
§ 16 

Auslegung, Abweichung und Änderung der Geschäftsordnung 
 
(1) Zweifelhafte Fragen über die Geschäftsordnung im Einzelfall entscheidet der Vorsitzende der 

Gemeindevertretung. Er kann sich mit seinen Stellvertretern beraten. 
 
(2) Von der Geschäftsordnung kann im Einzelnen abgewichen werden, wenn kein    

Gemeindevertreter widerspricht und keine anderen rechtlichen Bestimmungen dem 
entgegenstehen. 

 
(3) Änderungen dieser Geschäftsordnung sind mit einfacher Mehrheit möglich. 

 
  

§ 17 
Sprachformen 

 
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Geschäftsordnung beziehen sich in gleicher 
Weise auf alle Personen bzw. Funktionsträger, unabhängig von ihrem Geschlecht. 
 
 

§ 18 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Geschäftsordnung tritt mit Beschluss in Kraft. 
(2) Gleichzeitig treten die Geschäftsordnung vom 16.12.2016 und die Änderungen vom 20.09.2018, 

12.12.2019 und 13.08.2020 außer Kraft.  
 
 
 
 
 
Karsten Schneider  
Bürgermeister 
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Vorlagenummer: BV/24/112 
Vorlageart: Beschlussvorlage 
Öffentlichkeitsstatus:  öffentlich 
 

Beschluss über die Neufassung der Hauptsatzung 

 
Datum: 27.06.2024 
Federführend: Allgemeine Verwaltung 
Antragsteller/in:  
 
Beratungsfolge Geplante Sitzungstermine Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 11.07.2024 Ö 

Hauptausschuss (Vorberatung) 17.09.2024 Ö 
Gemeindevertretung Ostseebad Binz 
(Entscheidung) 26.09.2024 Ö 

 
Beschlussvorschlag 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 26.09.2024 die Hauptsatzung der 
Gemeinde Ostseebad Binz in der vorliegenden Fassung.   
 
Begründung 
Mit in Krafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des Kommunalverfassungsrechts am 
09.06.2024 ist die Änderung der Hauptsatzung notwendig. 
 
Die inhaltlichen Änderungen und Anpassungen ergeben sich auf der Grundlage der §§ 22 
Abs. 4a, 29a, 29b, 32 a und 38 der Kommunalverfassung (KV) M-V, des § 6 der 
Entschädigungsverordnung (EntschVO) M-V und des § 2 der Verordnung über die 
Aufwandsentschädigung der kommunalen Wahlbeamte auf Zeit. Gleichzeitig erfolgte eine 
Anpassung an die aktuelle Mustersatzung. 
 
Alle vorgenommen Änderungen („ROT“ gekennzeichnet) können der beiliegenden 
Änderungsdokumentation entnommen werden. 
Mit Datum vom 05.09.2024 erfolgte in § 5 Abs. 1 und § 6 Abs. 4 eine rechtliche Anpassung 
(§ 32 a KVMV), diese ist „GRÜN“ hervorgehoben. 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 
  

Einnahmen   Nein    Mittel stehen zur Verfügung    
      Produkt/SK:     
          
Keine haushaltsmäßige 
Berührung                  Ja Mittel stehen nicht zur Verfügung   

        
Bemerkungen: 
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Anlage/n 
1 - HS Änderungsdokumentation 05.09.2024 (öffentlich) 

 
2 - HS Lesefassung 05.09.2024 (öffentlich) 

 
[Dokumentende] 
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Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz

Auf Grundlage des § 5 der Kommunalverfassunc] für das Land Meckienburg-Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.05.2024 (GVOBi. M-V Nr. 10. S. 154) wird
nach Beschluss der Gemeindevertretunci vom 11.07.2024 und nach Anzeige bei der
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauplsatzyng_erLassen,

Name / SttzWappen / Flagge / Siegel

(1) _Die Gemeinde führt den Namen „Binz" und die dem Namen vorangestellte Bezeichnung
_„Ostseebad",

(2) Die Gemeindeverwaltung hat ihren Sitz in 18609 Ostseebad Binz, Jasmunder Straße 11.

Wappen / Flagge / Sieget

(42) _Die Gemeinde Ostseebad Binz führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(32) Das Wappen zeigt in Gold zwei erniedrigte schwarze Wellenbalken; auf dem oberen
sschwimmt ein roter Kahn, aus dem ein zwiegeschwänzter schwarzer Löwe mit roter
Krone, ausgeschlagener roter Zunge und roter Bewehrung wächst.

(^4) —Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des
Bürgermeisters.

(54) „Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 Satz 1 KV M-V handelt, wer vorsätzlich- oder
fahrlässig das Gemeindewappen ohne die nach § 12 Abs. 34 —der Hauptsatzung
erforderliche Genehmigung des Bürgermeisters verwendet. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße geahndet werden.

(6§L Di® Gemeinde Ostseebad Binz führt ein Dienstsiegel.-Das Dienstsiegel zeigt das
Gemeindewappen und die Umschrift „GEMEINDE _OSTSEEBAD BINZ".

(76) Die Gemeinde Ostseebad Binz führt eine Flagge. Die Flagge besteht aus gelbem Tuch,
das in der Mitte mit den Figuren des GGemeindewappens belegt ist. Die -Figuren des
Wappens nehmen sieben Neuntel der Flaggenhöhe und die Hälfte- der Flaggenlänge ein.

-Die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. Eine von Satz 2 und 3
abweichende Ausgestaltung der Flagge für besondere Verwendungszwecke (Wimpel,
Hängeflagge, Banner) bleibt vorbehalten.

§2S
Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung mindestens einmal im Jahr
eine Versammlung der _Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ein. Die
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Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt auf Ortsteile
durchgeführt werden.

(2) _Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner in
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt
werden müssen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt
werden.

(3) _Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, -erhalten die
Möglichkeit, in einer Fragestunde V©F—Beginn —äes—im öffentlichen Teils der
Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung sowie den
Bürgermeister zu stellen und Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Dies gilt auch
für natürliche Personen, auch _wenn sie keinen Wohnsitz in der Gemeinde haben, sowie
juristische Personen und Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke
besitzen oder nutzen oder ein Gewerbe betreiben. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis
zu 30 Minuten vorzusehen.

(4) _Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindeveri:retung
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.

§.3
Gemeindevertretuna

(1) -Die in die Gemeindevertretung aewählten Bürgerinnen und Bürger führen die
Bezeichnung -Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter.

(2) -Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung führt die BezeLchnyng
-VorsitzendeA/orsitzender der Gemeindevertretung.

{3L Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte eine erste und eine^wejte Stellvertretuna
-der/des Vorsitzenden.

Sitzungen der Gemeindevertretung

(1) _Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.

(2) _Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen

/1. Vergabe von Aufträgen
5. Angelegenheiten, die dem Sozialgeheimnis unterliegen
Sollten keine überwiegenden Belanae des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
Einzelner betroffen sein, sind auch die Anfleleaenheiten der Ziffern 1-4 [n öffentlicher Sitzunci
zu behandeln.
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Die Gemeindevertretung kann im Einzetfall, sofern rechtliche Gründe nicht
entgegenstehen, Angelegenheiten der Ziffern 1 —5 in öffentlicher Sitzung behandeln-

(3) „Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spätestens drei Arbeitstage vor
der Sitzung bei dem Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet
werden, innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden.

§4-a
Teilnahme mitteis Bild- und Tonaufnahme

Sitzunoen der Gemeindevertretunfl finden im Falle einer Katastrophe, einer epidemLscJien
LQQQ oder einer veraleichbaren außemewöhniichen Notsituation, die die Sitzung am
SitzurLqsprt oder die Teilnahme der Mitfl l Jeder .unzumutbar erschwert oder verhindert,
ausschließlich mitteis Bild- und Tonübertraounci nach Maßflabe des § 29 a Abs, 5 der_KV M-
Vstatt

§4-b
Tonaufnahmen / Verarbeitunci personenbezoaener Daten

(1)Die öffentlichen Sitzungefi der Gemeindevertretung wierden durch die
Gemeindeverwaltung_-im-_Internet- als Audioaufzeichnung- mit folgenden Maßnahmen
übertragen.

aj_Die —Aufzeichnung der Sitzung der Gemeindevertretung darf -den -Ablauf -unä
sowie die

—Ordnung und Sicherheit -nicht stören_-^_Die Vorsitzende oder der Vorsitzende hat
dafür
^orae_zu tracien und wenn erforderiich, handhabt die

Ordnung und Sicherheit und ergreift erforderlichenfalls die notwendigen Maßnahmen
zu ergreifen.

b) _-Die Übertragung der Einwohnerfragestunde ist ausgeschlossen.

_c)_-Mitglieder-_äder Gemeindevertretung, die einer Übertragung ihrer Wortbeiträge
widersprechen, zeigen dies der Vorsitzenden ^bzw-oder dem Vorsitzenden
schriftlich an.

_-Diese Anzeige -gilt bis auf Widerruf. Die Übertragung -wird für den Zeitraum des
Wortbeitrages der Redenerin bzw. des Redners -unterbrochen.

d) _MitgIieder der Gemeindevertretung, die einer Übertragung nicht grundsätzlich _wider;
sprachen—__haben,—„können im Einzelfall jederzeit von ihrem schriftlichen
Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Der Widerspruch ist der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden rechtzeitig anzuzeigen. Die Übertragung_—wird für den Zeitraum
des Wortbeitrages der Rednerin bzw. des Redners unterbrochen.

_e)_-Sonstige öffentlich tätige Personen im Rahmen eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses dürfen aufgezeichnet werden und im Internet mittels Audiodatei
veröffentlicht werden, wenn sie ausdrücklich-_eingewilligt haben oder sich die Daten
auf das Dienst-oderArbeitsverhältnis beziehen und die schutzwürdigen Belange der
oder des Betroffenen an der Geheimhaltung der Daten -nicht überwiegen.
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_f) _Sonstige Rednerinnen und Redner sind rechtzeitig -durch die Vorsitzende -oder den
Vorsitzendenäen auf die Übertragung -der Sitzung hinzuweisen. Die Übertragung ist
zu unterbrechen, sofern die Rednerin oder der Redner —einer Übertragung
widerspricht.

_g) _Die Übertragung von Ehrungen oder anderweitigen öffentlichkeitswirksamen Punkten
im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung ist nur mit Zustimmung der
Beteiligten erlaubt. Fehlt diese, ist die Übertragung für diesen Zeitraum zu
unterbrechen.

.h) _Die Veröffentlichungen—_werden nach der jeweiligen Wahlperiode aus dem Internet
t-entfernt.

Aufgabenverteilung / Hauptausschuss

(1)_-Dem_-Hauptausschuss gehören neben dem Bürgermeister acht Mitglieder der
Gemeindevertretung an. Die Fraktionen und Zählgemeinschaften benennen neben diesen
acht weitere Mitglieder der Gemeindevertretung als stellvertretende
Hauptausschussmitglieder.

Es gelten die Vertretungsregelungen der anderen Ausschüsse. (§ 6 Abs. 3).

-(2) _Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der
Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. durch_—die folgenden Vorschriften_—dem
Bürgermeister -und der Betriebsleitung des kommunalen Eigenbetriebes- „Binzer Bucht
Tourismus_—Eigenbetrieb -der Gemeinde Ostseebad Binz" übertragen werden. Davon
unberührt bleiben die dem Bürgermeister gesetzlich übertragenen Aufgaben,
insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

(3) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausflestaltung von -Vergabe-
verfahren bei einem geschätzten Wert bei

1. Bauleistunaen (über 30.000 € bis 125.000 €),
2. Liefer- und Dienstleistungen (über 25.000 € bis 100.000 €),
3. Freiberufliche Leistungen (über 5.000 € bis 100.000 €),
soweit diese Aufaaben nicht auf-dem Eiflenbetrieb übertraaen sind.

(4) Dem Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen
Vermögensgegenstände zu erwerben und über Gemeindevermögen zu verfügen:

4- 1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer
Wertarenze

_Wertgrenze von 5.000 € bis 25.000 € sowie bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb
einer _Wertgrenze von 2.500 € bis 5.000 € pro Monat.

.2. über außer —und überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen —innerhalb
einer Wertgrenze von 5.000 € bis 10.000 € je Ausgabenfalt.

Die Bestimmungen des § -18 Abs. 2 Kommunalverfassung M-V sind zu —beachten.
2_

-bei Veräußerung, Erwerb, Tausch oder Belastung von Grundstücken und
orundstücksaleichen grundstücksgleichen Rechten innerhalb einer Wertgrenze von
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50.000 € bis 125.000 €, bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb des hlaushaltsjahres
zurückgezahlt werden von 10.000 € bis zu 25.000 €.

4:-
3. bei unentgeltlicher Veräußerung von Grundstücken, beweglichen Sachen.

Forderungen
und Hingabe von Darlehen über 10.000 € bis 25.000 €.

^4. bei Aufnahme von Krediten über 10.000 €- bis 25.000 €

_5. über Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträaen. die Bestellung sonstiger
Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis zu
einer Wertarenze von 15.000 €.

67. über städtebauliche Verträge innerhalb einer Wertarenze von 25.000 € bis 100.000 €

-{5}_Defm -Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wert.qrenzen
Entscheidungen zur ciemeindlichen Haushaltswirtschaft zu treffen: trifft weiterhin folgende
Entscheidungen:

1. -außer— und -überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahiungen -von 5.000 € -bis
10.000 €; dies gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtiqunaen.

2_Be»-Erlass über Beträge ab einer Wertgrenzevon Forderungen über-ven 1 .000 €, -bei
Niederschlagung ab einer Wertgrenze von Forderungen über 5.000 €, €, bei
Stundungen von Forderungen über ab —einer Wertgrenze von 10.000 €.
Die obere Wertgrenze für Erlass —beträgt beträgt —5.000 €, für
Niederschlagung und Stundung 25.000 €.

C A _boi uncntgclttichor Voräußorung von Grundotückon, bowoglichon Sochon,
Fordorungcn und Hingabo von Darlchon über 10.000 € bio 25.000 €,

5. boi Aufnohmo von Kroditon über 10.000 € bio 25.000 €

6. über Bürgochafton, don AbGchluco von Gowährvcrträgcn, die Bcototlung sonstiger
Sichorhoiton für Dritte oowio wirtochaftlich gloich zu achtondo RcchtogcGchäfto bio zu
einer Wortgronzc von 15.000 €,

7. über otädtcbaulicho Vcrträgo innerhalb oinor Wortgronzo von 25.000 € bio 100.000 €

8. a) über die Vergabe nach UVgO ab 25.000 € bis 100.000 €, nach VOB ab 30.000 €
bis 125.000 € und bei freiberuflichen Leistungen ab 5.000 € bis 100.000 € soweit
der Auftrag auf eine einmalige Leistung gerichtet ist;

b) soweit der Auftrag auf wiederkehrende Leistungen gerichtet ist, nach der UVgO ab
einem bestimmten Jahresbetrag der wiederkehrenden Leistungen von 25.000 Euro bis
zu 250.000 Euro und nach der VOB ab einem geschätzten Jahresbetrag der
wiederkehrenden Leistungen von 125.000 Euro bis 250.000 Euro, wobei mit der
Entscheidung zur Einleitung des Verfahrens dem Bürgermeister zugleich die
Ermächtigung erteilt wird, nach durchgeführtem Verfahren und eingeholtem Votum
durch den Hauptausschuss den Zuschlag zu erteilen.
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c) soweit der Auftrag aus mehreren Teilleistungen (Losen) besteht, nach derVOL sind
Leistungen von 25.000 EUR bis 250.000 Euro und nach der VOB in Höhe der durch
den Haushalt genehmigten Gesamtleistung, wird dem Bürgermeister zugleich die
Ermächtigung erteilt, nach durchgeführtem Verfahren und eingeholtem Votum durch
den Hauptausschuss den Zuschlag zu erteilen.

-(64)_-Der Hauptausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem Bürgermeister in Personal;
angelegenheiten nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V..

Er ernennt, befördert und entlässt Beamte ab Laufbahngruppe 2.

Beschäftigte —afe—Entgeltgruppe —§—wepäen—durch —elen—Hauptausschuss —eingestellt,
höhergruppiert und gekündigt. Ab Entgeltgruppe 11 entscheidet die Gemeindevertretung über
Einstellung, Höhergruppierung oder Kündigung Beschäftigter.
Bei Entscheidungen nach Satz 1 —3, die den kommunalen Eigenbetrieb „Eigenbetrieb Binzer
Bucht Tourismus - Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Binz" betreffen, ist die
Betriebsleitung zu hören.

(7§) Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100 € bis höchstens 1.000
€ trifft der Hauptausschuss.

(86). Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Absätze 2 - 5
zu unterrichten.

(?9) -Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich.

Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Personalangelegenheiten außer Wahlen
2. Steuer" und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen
5. Angelegenheiten, die dem Sozialgeheimnis unterliegen

Ausschüsse

(1) _Zur Erledigung ihrer Aufgaben —bildet die GemeindevertretunciFolgende Ausschüsse
werden gemäß § 36 KV M-V qebildet: nachstehend beratende Ausschüsse für folgenäe
Aufgabenbereiche:

1. Name: Haushalts- und Finanzausschuss

Zuoammonootzung: 3 Mitglieder dor Gomoindovortrotung und 2 oachkundigo
Einwohnorinnon und Einwohnor
-Aufgabenbereich:

_Finanz;— und Haushaltswesen
-Steuern, Gebühren, Beiträge

-Zusammensetzung: 3 Mitglieder der Gemeindevertretung und 2
sachkundige Einwohnerinnen und Einwohner

2r RechnunasDrüfunasausschü&&
Aufgabenbereich-
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_BegleJtuna-cier Haushaltsfuhama
— Prüfung dor Jahresrechnunq

-EfaFbeituna der Vorlagen für die Gememdevertretung

Zusammensetzung: 2 Mitglieder der Gemeindevertretung-wid 1 sachkundige/r
-Einwohnerin und EinwohneF

)onborcich :

=eogloitung der Hauohaltoführung
Prüfung der Jahroorochnung

A_

23. Name

Erarbeitung der Voriagon für dio Gomoindcvortrotung

Aysschuss für Bau-, Verkehr- und Umweltausschyss
_Aufgabenbereich-_

£Flächennutzungsp!anung. BauleitpJanunq
+!och-.Tiief-- und StraßenbauanaeleaenheitenT

Planung

-und Entwicklung.
-Umsetzung des Verkehrskonzeptes für Binz
Denkmalpflege, Umwelt- und Naturschutz
JLandschaftspfieae. Kleingärten. Abfallkonzepte

_Zusammmensetzung-
sachkundige
-Aufgabonborcich;

.6 Mitglieder der Gemeindevertretung und 5
Einwohnerinnen und Einwohner

flechonnuüungoplanung, Bauloitplanung
Hoch Jiof-, und Stroßenbauangolegonhoiton, Planung
und Entwicklung
Umsotzung dos Vorkohrckonzoptoo für Binz
Donkmalpflogo, Umwelt und Naturschuti:
Landschaftopflogo, Kloingärton, Abfotlkonzopte

34. Name Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport
AufaabenbereJchT

-Betreuung der Schul- und Kultureinrichtungen
-Kuiturförderuna und Sportentwickiuna
tuaendförderuna und Sozialwesen,

Altenbetreuung
-Behinderten- und Seniorenförderuna

_Zusammensetzung-

Aufgabonboroich:

_3 Mitglieder der Gemeindevertretung und 2 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

Botrouung dor Schul und Kuttweinrichtungon
Kuiturfördorung und SportontwieMü^g
Jugcndfördorung und Sozialwoson, AItonbotrouung
Bchindorton und Sonioronförderung

4§. -Name -Tourismusausschuss
Aufgabenbereich

Aufgaben gemäß ^-71 der Betriebssatzuna des
-komm.yna{eil Ei9enbetriebes_„Ei^enbetrieb Binzer BucM

Tourismus"^ Eiaenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Binz^Lin
der._jeweiligen Fassung
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.Zusammensetzung-. _-6 Mitglieder der Gemeindevertretung und 5 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

Eigonbotriob dor

Aufgabonboroich:
Aufgaben gomäß § 7 dor Botriobooatzung doo

kommunalon Eigonbotrioboo „Eigonbotriob Binzor Bucht Touriomuo
Gomoindo Ootooobad Binz" in dorjowoiligon Faooung

(2) _Die Gemeindevertretung kann zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse zeitweilige Ausschüsse
bilden. Sie werden nach Erledigung der ihnen gestellten Aufgaben aufgelöst.Die Sitzungen

der Ausschüsse nach Abs. 1 sind öffentlich. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

{3L Gemäß §36 Abs, 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnunflsprüfunflsausschuss gebildet. Er
tagt nicht öffentlich.

Name:
Aufgabenbereich:

Rechnungsprüfunasausschuss
Bealeituna der Haushaltsführuna
Prüfung der Jahresrechnung
Erarbeitung der Vorlagen für die Gemeindevertretuna

Zusammensetzuna 2 Mitglieder der Gemeindevertretung und
1 sachkundifle/r Einwohnerin und Einwohner

{(43) Für jedes Mitglied in den beratenden Ausschüssen benennen die
Fraktionsvorsitzenden bzw. Zählgemeinschaften eine Stellvertretung. Die Erklärung
kann jederzeit geändert werden (§ 32 a KV MV). Für die sachkundigen Einwohnerinnen
und Einwohner_wird kein stellvertretendes Mitglied benannt.

(4) Die Sitzungen der Ausschüsse nach § 6 Abs. 1 und Abs. 2 sind öffentlich mit Ausnahme
des Rechnungsprüfungsausschusses, der nichtöffentlich tagt. Über den Ausschluss der
Öffentlichkeit wird nach § 4 Abs. 2 dieser Satzung verfahren.

Bürgermeister

(1) _Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) _Er-Jrifft Entscheidungen unterhalb folgenderder -Wertgrenzen- des § 5 Abs. 3, Abs. 4 und
Abs.5 dieser

NHauptsatzuna.

{31 VerpfLtchtungserklaryngen der Gemeinde -bis zu einer Wertgrenze von- 10,000 € bzw. bei
wiederkehrenden Verpflichtungen von 5.000 € pro Monat können vom Bürgermeister allein
bzw. durch eine oder einen von ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher
Schriftform ausgeferticit werderL
Wertarenze bei 5.000 €.

Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese

1. über Ausgaben im Sinne des § 22 Abs. <1 Ziffer 2 KV M-V trifft der
Bürgermeister —übep—überplanmäßige —oäer —außerplanmäßige
Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einer Höhe —von 5.000 € dieA

Entscheidung.
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Stundung, Niederschlagung und Erlass
-a) Stundung bei Betragen unter 10.00&-€
b) Niedersshlagung bei Beträgen unter 5.000 €
c) Erlass bei Beträgen unter 1.000 €

2. bei Veräußerung, Erwerb, Taitsch oder Belastung von Grundstücken —unterhalb
einer Wertgrenze von 50.000 € und bei Hingabe von Dariehen unter 10.000 €

^—Erklärungen der Gemeinde gem. § 38 Abs. 6 KV M-V unterhalb einer Wertgrenze
ven—10.000 € bei einmaligen Leistungen —bzw. unterhalb von 5.000 € bei
wiederkehrenden Verpflichtungen können-vom Bürgermeister allein eder von
einem von ihm beauftragten Bediensteten in einfacher Schriftform ausgefertigt werden.
Kes-^ttt nicht für die Ausfertigung von4Jrkunden nach beamtenrechtlichen Vorschriften
und für Arbeits-verträge. Bei Erklärungen gegenüber Gerichten liegt diese Wertgrenze
bei 5.000 €.

-1. Entscheidungen über städtebauliche Verträge unterhalb einer Wertgrenze von
2§^00-€

5. Entscheidungen über die Vergabe nach UVgO unterhalb einer Wertgrenze von
25.000 €, nach VOB unterhalb-einer Wertgrenze von 30.000 € und bei freiberuflichen
Leistungen unterhalb einer Wertgrenze von 5.000 €-

6. Die Aufnahme von Krediten bis 10.000 € durch die Gemeinde im Rahmen —äes
beschlossenen und durch die Rechtsaufsicht genehmigten Haushaltsplanes.

(4) Der Bürgermeister entscheidet über {3)-Rrf die Gemeindeverwaltung und deren
nachgeordnete Einrichtungen ernennt, —befördert und entlässt der Bürgermeister die
BeamtinnepHjnd Beamten deF
Laufbahngruppe 1. Beschäftigte bis zur Entgeltgruppe 7 —we^efl—durch ihn eingestellt,
höhergruppiert, rückgruppiert und entlassen.
Für den kommunalen Eigenbetrieb „Eigenbetrieb Binzer Bucht Tourismus- Eigenbetrieb der
Gemeinde Ostseebad Binz" entscheidet bis zu den vorgenannten Grenzen die Betriebsleitung
im Einvernehmen mit dem Bürgermeister.

<4-)-&e<l-Bürgermeister entscheidet alle Angelegenheiten der laufenden Verwaltung gem. § 38
^tes-^ Satz 3 KV M V.

a) das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB furfw Vorhaben^ die für -d
4ie—_ptanerische-_Entscheidung der Gemeinde ersichtlich von untergeordneter
Bedeutung sind,

,b) Genehmigung für Vorhaben und Rechtsvorgänge innerhalb eines Erhaltungsgebietes
.nach § 173 Abs. 1 BauGB,

_c) bei Entscheidungen über die genehmigungsfreie Errichtung von Wohngebäuden im
_Geltungsbereich eines Bebauungsplanes.

ri\ F\^r- 0 ormoiotcr iot zuo wenn koin VorkaufGrocht der Gomoindc /CS! n54-ff
/ \00

©aciGB) boQtoht bzw. nicht auogcübt worden ooll. Sofern von dorn Vorkauforocht Gebrauch
gomaeht wird, obliegt dio Entschoidung dorGememdovortrotung.
ed) über das -gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB bei Neu-, Um- und Ausbau _der

Errichtung von Einfamilienhäusern_—(einschließlich mit Einliegerwohnungen) bei
Gebäuden ab 30 m3 umbauten Raumes wie u.a. Carport, Garagen, Abstellräume,
Geräteschuppen, Wintergarten sowie Werbeanlagen.
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d^-Der Bürgermeister ist zuständig, wenn keifl-das Vorkaufsrecht äepGememäe-f^S 24
ff BauGB) besteht bzw. nicht ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht
Gebrauch gemacht wird. obliegt die Entscheidung der Gemeindevertretung.

Zu allenZu den Entscheidunaen nach Satz 1 soll der vorgenannten Absatzes soll der
Bürgermeister vorher einedie Steltunanahme des BauausAusschusses für Bau,-
Verkehr- und Umwelt -einholen.

Er unterrichtet die Gemeindevertretung fortlaufend über die getroffenen Maßnahmen nach
diesem Absatz.

{§)—DOF—Bürgermeister —unterrichtet —ä»e—Einwohner —üfeeF—allgemeine —bedeutsame
Angelegenheiten der Gemeinde. Dies erfolgt insbesondere durch den —Verwaltungsbericht
in der öffentlichen Sitzung der Gemeindevertretung.

per Bürgermeister kann andere geeignete Formen einer einwohnernahen Information
wählen (§ 3 Abs. 1).

ja) Der Bürgermeister informiert die Gemeindevertretung über Vorgänge in Verbänden und
Organisationen, Vereinen etc, in denen er als Abgesandter der Gemeinde Ostseebad Binz
ätig ist.

(56) _Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von Spenden,
^Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen unterhalb von 100 €.

(6?) _Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 4SO-150
€ nach § 3 KomBesLVO M-V.

Stellvertretung des Bürgermeisters

{ILWDie Gemeindevertretung wählt für die Dauer der Wahlperiode zwei Stellvertreterinnen
oder Stellvertreter des Bürger;

meisters.

{2)_<3)-Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erhalten jeweils eine monatliche _Aufwands;
entschädigung in Höhe von 44Ü-310€.

§9
Entschädigung

(1) _Die Gemeinde gewährt Entschädigungen bzw. Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit
der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung in Höhe von 300 € im Monat, der
Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 150 € im Monat, der ehrenamtlich tätigen
Gleichstellungsbeauftraate in Höhe von 140 € im Monat, der ehrenamtlich tätigen
Gleichstellungsbeauftragten in Höhe von 1'10 € im Monat.

Der oder dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung bzw. bei
deren/dessen Abwesenheit dem zweiten Stellvertreter wird bei Verhinderung der oder des
Vorsitzenden der Gemeindevertretung für die Dauer der Vertretung eine
Aufwandsentschädigung entsprechend der Entschädigung der oder des Vorsitzenden in
Höhe von 1/30 pro Tag der Vertretung gewährt.
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Bei Verhinderung hat der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dauer seiner
Abwesenheit dem Bürgermeister schriftlich mitzuteilen.

Die Aufwandsentschädigung des zu vertretenden Funktionsinhabers entfällt für die Dauer
der Stellvertretung.

(2) _Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40 € für
jeden Tag, an dem sie an einer Sitzung der Gemeindevertretung bzw. eines Ausschusses,
dem sie als Mitglied angehören, teilnehmen. Das gilt auch für den Hauptausschuss.

(3) _Ein Sitzungsgeld gemäß Abs. 2 wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung -auch für
diejenigen Sitzungen der Fraktionen gewährt, die der Vorbereitung einer Sitzung der
Gemeindevertretung oder ihrer Ausschüsse dienen, Abs. 7 gilt entsprechend.

(4)_Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von
40- € für die Teilnahme an Ausschusssitzungen, dem sie als Mitglied angehören und für
die Teilnahme an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung von Ausschusssitzungen
dienen, Abs. 7 gilt entsprechend.

(5) „Die Mitglieder der Gemeindevertretung ohne funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
erhalten zusätzlich zur sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung einen monatlichen
Sockelbetrag von 60 €.

(6) Für die Leitung einer Ausschusssitzung erhält die oder der Ausschussvorsitzende ein
Sitzungsgeld in Höhe von 60 €. Entsprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder ein
.em-Stellvertreter die Ausschusssitzung leitet.

.(7) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld bezahlt. Die Höchstzahl
der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 12
beschränkt.

_(8). Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und des Sitzungsgeldes erfolgen anhand
von Anwesenheitslisten.

_(9)-_Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als
Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde in der Versammlung der Gesellschafterinnen und
Gesellschafter oder ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Einrichtung des privaten
Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit sie monatlich 100 € überschreiten, aus
einer Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Einrichtungen, soweit sie
monatlich 250 €, bei deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. Geschäftsführerinnen oder
Geschäftsführern monatlich 500 € überschreiten.

§10
Entschädigung für ehrenamtlich Tätige in der öffentlichen Feuerwehr

(1) _Die aktiven Mitglieder der öffentlichen Feuerwehr erhalten- gemäß § 17 EntschVO M-V _:
-„Andere ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger" für die regelmäßige Teilnahme an
Diensten,- Übungen und Einsätzen eine monatliche pauschalierte Entschädigung in Höhe
von 40 €.

(2) .Die auf der Grundlage der Verordnung über die Entschädigung von Funktionsinhabern der
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.Freiwilligen Feuerwehren (FFwEntschVO M-V) geregelten funktionsbezogenen
Aufwandsentschädigungen bleiben hiervon unberührt.

§11
Entschädigung für ehrenamtliche Ortschronisten

Die ehrenamtliche Ortschronistin/der ehrenamtliche Ortschronist des Ostseebades Binz
_eerhält gemäß § 17 §-4-/-EntschVO M-V -__„Andere ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und
BBürger" -im Rahmen ihrer/ seiner Tätigkeit für die Fortschreibung der Ortschronik eine
monatliche pauschalierte
monatliche pauschalierte Entschädigung in- Höhe von 40 €.

§12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) .Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Ostseebad Binz erfolgen durch Abdruck im
_„Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz". Das „Amtliche

.Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz" erscheint nicht regelmäßig und ist

.einzeln oder im Abonnement bei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz Jasmunder Str.
.11 in 18609 Binz zu beziehen. Eine Information über den Zeitpunkt des Erscheinens des
.„Amtlichen Bekanntmachungsblattes der Gemeinde Ostseebad Binz" erfolgt -in der
.örtlichen Tageszeitung „Ostsee-Zeitung".
.Das „Amtliche Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz" wird zusätzlich
.unter: httDS://aemeinde-binz.de/aemeinde/aktuelles/amtsblaetter/ bereit gestellt.

(2) _Die Satzungen der Gemeinde können von der Gemeindeverwaltung kostenpflichtig bzw.
unter: -httDS://aemeinde-binz.de/flemeinde/verwattuna/satzunQen-verordnungen/ bezogen
_werden. Textfassungen werden zur Mitnahme während der Öffnungszeiten am
.Verwaltungssitz bereit-gehalten.
_Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
_sind- während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder unter
https://aemeinde-binz.de/flemeinde/pQjitik/sJtzun(3sdienst/sitzunc}skalender/einzusehen.

(3) _Einladungen- zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sowie
sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafeln
nach Abs. 5 und zusätzlich unter:
https://aemeinde-binz.de/aemeinde/Dolitik/sitzunasdiensVsitzunaskalender/
bekanntgemacht.

(4) _Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt oder zugelassen worden ist.
.Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und
Dienstsiegel zu vermerken.

(5) Jst die öffentliche Bekanntmachung in der gem. Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer
.Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die Aushangfrist wird auf 14
Tage festgelegt.

.Die Bekanntmachungstafeln befinden sich
in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Str. 11 (innerhalb des
Gebäudes)
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in den Schaukästen der Gemeinde Ostseebad Binzi
Schiilerstraße —fEDEKA MorWHauptstraße /Ecke Heinrich-Heine-
Straße

Bahnhofstraße 36 (Telefonhäuschen)
_Dünenstraße 57 (EDEKA-Markt)
Bahnhofstraße (Höhe Pantower Weg)
Jasmunder Str. 11, Gemeindeverwaltung am Eingang zum
Hauptgebäude
Prora, Poststraße Proraer Allee (Bushaltestelle)/Südstraße

Die öffentliche Bekanntmachung in der gem. Absatz 1 festgelegten Form ist nach Entfallen
des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf
gegenstandlos geworden ist.

§13
Ortsteile

m
{4^-Das Gebiet der Gemeinde besteht aus den Ortsteilen -Binz,_-Jagdschloss_-Granitz_ und

Prora.

(2) _Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§14
Gleichstellungsbeauftragte

(1)_-Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig.
Sie wird durch die-.Gemeinde;vertretung bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit

Ausnahme der Regelung in § 41 Abs. 5 KV M-V der Dienstaufsicht des Bürgermeisters.

(2) .Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der
G^GGIeichberechtig-ung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen.
_Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

-Gleichstellung.1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für die.
von

Männern und Frauen^^
.2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Gemeinde,
_3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen,
_4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen

und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen.

{3}
<3)—Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgaben^

bereiches an alten Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen,
Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können.
Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu
geben sowie Auskünfte zu erteilen.
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§^€
Erarbeitung personenbezogener Daten

Zur Zahlung von Entschädigungen und um Gratulationen auszusprechen ist die Gemeinde
berechtigt, —Name, —Anschrift, —Funktion, —Kontoverwendung, —Fraktionszugehörigkeit,
Tätigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder der Gemeindevertretung sowie sonstigen
Ausschussmitglieder bei den Betroffenen gemäß § 8 Landesdatenschutzgesetz zu erheben
und in einer Uberweisungs- sowie Mitgliederdatei zu speichern.

Wertgrenzen

Alle in dieser Satzung angegebenen Wertgrenzen beziehen sich auf Bruttowerte.

§16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2} Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 09.11.2020 außer Kraft.

Karsten Schneider
Bürgermeister
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Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Binz
- Lesefassung -

Auf Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.05.2024 (GVOBI. M-V Nr. 10. S. 154) wird
nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 11.07.2024 und nach Anzeige bei der
Rechtsaufsichtsbehörde nachfolgende Hauptsatzung erlassen.

§1
Name / Wappen / Flagge / Siegel

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Binz" und die dem Namen vorangestellte Bezeichnung
„Ostseebad".
M

(2) Die Gemeinde Ostseebad Binz führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel.

(3) Das Wappen zeigt in Gold zwei erniedrigte schwarze Wellenbalken; auf dem oberen
schwimmt ein roter Kahn, aus dem ein zwiegeschwänzter schwarzer Löwe mit roter
Krone, ausgeschlagener roter Zunge und roter Bewehrung wächst.

(4) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters.

(5) Ordnungswidrig im Sinne des § 5 Abs. 3 Satz 1 KV M-V handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig das Gemeindewappen ohne die nach § 1 Abs. 4 der h4auptsatzung
erforderliche Genehmigung des Bürgermeisters verwendet. Die Ordnungswidrigkeit kann
mit einer Geldbuße geahndet werden.

(6) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen und die Umschrift „GEMEINDE
OSTSEEBAD BINZ".

(7) Die Flagge besteht aus gelbem Tuch, das in der Mitte mit den Figuren des
Gemeindewappens belegt ist. Die Figuren des Wappens nehmen sieben Neuntel der
Flaggenhöhe und die Hälfte der Flaggenlänge ein.
Die Länge des Flaggentuchs verhält sich zur Höhe wie 5 zu 3. Eine von Satz 2 und 3
abweichende Ausgestaltung der Flagge für besondere Verwendungszwecke (Wimpel,
Hängeflagge, Banner) bleibt vorbehalten.

Rechte der Einwohnerinnen und Einwohner

(1) Der Bürgermeister beruft durch öffentliche Bekanntmachung eine Versammlung der
Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde ein. Die Versammlung der
Einwohnerinnen und Einwohner kann auch begrenzt auf Ortsteile durchgeführt werden.

(2) Anregungen und Vorschläge der Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner in
Selbstverwaltungsangelegenheiten, die in der Gemeindevertretersitzung behandelt
werden müssen, sollen dieser in einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt
werden.
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(3) Die Einwohnerinnen und Einwohner, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, erhalten die
Möglichkeit, in einer Fragestunde im öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung
Fragen an alle Mitglieder der Gemeindevertretung sowie den Bürgermeister zu stellen und
Vorschläge oder Anregungen zu unterbreiten. Dies gilt auch für natürliche Personen, auch
wenn sie keinen Wohnsitz in der Gemeinde haben, sowie juristische Personen und
Personenvereinigungen, die in der Gemeinde Grundstücke besitzen oder nutzen oder ein
Gewerbe betreiben. Für die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen.

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im öffentlichen Teil der Sitzung der Gemeindevertretung
über wichtige Gemeindeangelegenheiten zu berichten.

Gemeindevertretung

(1) Die in die Gemeindevertretung gewählten Bürgerinnen und Bürger führen die
Bezeichnung Gemeindevertreterin oder Gemeindevertreter.

(2) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung führt die Bezeichnung
VorsitzendeA/orsitzender der Gemeindevertretung.

(3) Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte eine erste und eine zweite Stellvertretung
der/des Vorsitzenden.

Sitzungen der Gemeindevertretung

(1) Die Gemeindevertretersitzungen sind öffentlich.

(2) Die Öffentlichkeit ist grundsätzlich in folgenden Fällen ausgeschlossen:

1. Personalangelegenheiten außer Wahlen und Abberufungen
2. Steuer- und Abgabeangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksgeschäfte
4. Vergabe von Aufträgen

Sollten keine überwiegenden Belange des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen
Einzelner betroffen sein, sind auch die Angelegenheiten der Ziffern 1-4 in öffentlicher Sitzung
zu behandeln.

(3) Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung sollen spätestens drei Arbeitstage vor
der Sitzung bei dem Bürgermeister eingereicht werden. Mündliche Anfragen während der
Gemeindevertretersitzung sollen, sofern sie nicht in der Sitzung selbst beantwortet
werden, innerhalb von vierzehn Tagen schriftlich beantwortet werden.

§4a
Teilnahme mittels Bild- und Tonaufnahme

Sitzungen der Gemeindevertretung finden im Falle einer Katastrophe, einer epidemischen
Lage oder einer vergleichbaren außergewöhnlichen Notsituation, die die Sitzung am
Sitzungsort oder die Teilnahme der Mitglieder unzumutbar erschwert oder verhindert,
ausschließlich mittels Bild- und Tonübertragung nach Maßgabe des § 29 a Abs. 5 der KV M-
V statt.
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§4b
Tonaufnahmen / Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung wird durch die Gemeindeverwaltung im
Internet als Audioaufzeichnung mit folgenden Maßnahmen übertragen.

a) Die Aufzeichnung der Sitzung der Gemeindevertretung darf den Ablauf sowie die
Ordnung und Sicherheit nicht stören. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende hat dafür
Sorge zu tragen und wenn erforderlich, notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

b) Die Übertragung der Einwohnerfragestunde ist ausgeschlossen.

c) Mitglieder der Gemeindevertretung, die einer Übertragung ihrer Wortbeiträge wider-
sprechen, zeigen dies der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden schriftlich an.
Diese Anzeige gilt bis auf Widerruf. Die Übertragung wird für den Zeitraum des
Wortbeitrages der Rednerin bzw. des Redners unterbrochen.

d) Mitglieder der Gemeindevertretung, die einer Übertragung nicht grundsätzlich wider-
sprachen haben, können im Einzelfall jederzeit von ihrem schriftlichen
Widerspruchsrecht Gebrauch machen. Der Widerspruch ist der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden rechtzeitig anzuzeigen. Die Übertragung wird für den Zeitraum des
Wortbeitrages der Rednerin bzw. des Redners unterbrochen.

e) Sonstige öffentlich tätige Personen im Rahmen eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses dürfen aufgezeichnet und im Internet mittels Audiodatei
veröffentlicht werden, wenn sie ausdrücklich eingewilligt haben oder sich die Daten
auf das Dienst-oder Arbeitsverhältnis beziehen und die schutzwürdigen Belange der
oder des Betroffenen an der Geheimhaltung der Daten nicht überwiegen.

f) Sonstige Rednerinnen und Redner sind rechtzeitig durch die Vorsitzende oder den
Vorsitzenden auf die Übertragung der Sitzung hinzuweisen. Die Übertragung ist zu
unterbrechen, sofern die Rednerin oder der Redner einer Übertragung widerspricht.

g) Die Übertragung von Ehrungen oder anderweitigen öffentlichkeitswirksamen Punkten
im Rahmen der Sitzung der Gemeindevertretung ist nur mit Zustimmung der
Beteiligten erlaubt. Fehlt diese, ist die Übertragung für diesen Zeitraum zu
unterbrechen.

h) Die Veröffentlichungen werden nach der jeweiligen Wahlperiode aus dem Internet
entfernt.

§5
Aufgabenverteilung / Hauptausschuss

(1) Dem Hauptausschuss gehören neben dem Bürgermeister acht Mitglieder der
Gemeindevertretung an. Die Fraktionen und Zähtgemeinschaften benennen neben diesen
acht weitere Mitglieder der Gemeindevertretung als stellvertretende
Hauptausschussmitglieder,

(2) Außer den ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen dem Hauptausschuss alle
Entscheidungen, die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V als wichtige Angelegenheiten der
Gemeindevertretung vorbehalten sind bzw. durch die folgenden Vorschriften dem
Bürgermeister und der Betriebsleitung des kommunalen Eigenbetriebes „Binzer Bucht
Tourismus Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Binz" übertragen werden. Davon
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unberührt bleiben die dem Bürgermeister gesetzlich übertragenen Aufgaben,
insbesondere die Geschäfte der laufenden Verwaltung.

(3) Der Hauptausschuss entscheidet über die Einleitung und Ausgestaltung von Vergabe-
verfahren bei einem geschätzten Wert bei

1. Bauleistungen (über 30.000 € bis 125.000 €),
2. Liefer- und Dienstleistungen (über 25.000 € bis 100.000 €),
3. Freiberufliche Leistungen (über 5.000 € bis 100.000 €),
soweit diese Aufgaben nicht dem Eigenbetrieb übertragen sind.

(4) Dem Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen
Vermögensgegenstände zu erwerben und über Gemeindevermögen zu verfügen:

1. über Verträge, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze
von 5.000 € bis 25.000 € sowie bei wiederkehrenden Leistungen innerhalb einer
Wertgrenze von 2.500 € bis 5.000 € pro Monat.

2. bei Veräußerung, Erwerb, Tausch oder Belastung von Grundstücken und
grundstücksgleichen Rechten innerhalb einer Wertgrenze von 50.000 € bis 125.000 €,
bei Hingabe von Darlehen, die innerhalb des Haushaltsjahres zurückgezahlt werden
von 10.000 € bis zu 25.000 €.

3. bei unentgeltlicher Veräußerung von Grundstücken, beweglichen Sachen, Forderungen
und Hingabe von Darlehen über 10.000 € bis 25.000 €,

4. bei Aufnahme von Krediten über 10.000 € bis 25.000 €

5. über Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen, die Bestellung sonstiger
Sicherheiten für Dritte sowie wirtschaftlich gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis zu
einer Wertgrenze von 15.000 €,

6. über städtebauliche Verträge innerhalb einer Wertgrenze von 25.000 € bis 100.000 €

(5) Dem Hauptausschuss wird die Befugnis übertragen, bis zu folgenden Wertgrenzen
Entscheidungen zur gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu treffen:

1. außer- und überplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen von 5.000 € bis
10.000 €; dies gilt entsprechend für Verpflichtungsermächtigungen.

2. Erlass von Forderungen über 1.000 €, Niederschlagung von Forderungen über 5.000
€, Stundungen von Forderungen über 10.000 €. Die obere Wertgrenze für Erlass
beträgt 5.000 €, für Niederschlagung und Stundung 25.000 €.

(6) Der Hauptausschuss entscheidet im Einvernehmen mit dem Bürgermeister in Personal-
angelegenheiten nach § 38 Abs. 2 Satz 5 KV M-V.

(7) Entscheidungen über die Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen und
ähnlichen Zuwendungen im Sinne von § 44 Abs. 4 KV M-V von 100 € bis höchstens 1.000
€ trifft der Hauptausschuss.

(8) Die Gemeindevertretung ist laufend über die Entscheidungen im Sinne der Absätze 2 - 5
zu unterrichten.
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(9) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind öffentlich.

Ausschüsse

(1) Folgende Ausschüsse werden gemäß § 36 KV M-V gebildet:

1. Name:
Aufgabenbereich:

Zusammensetzung:

2. Name
Aufgabenbereich

Zusammensetzung

3. Name
Aufgabenbereich

Zusammensetzung

4. Name
Aufgabenbereich

Zusammensetzung

Finanzausschuss
Finanz- und Haushaltswesen
Steuern, Gebühren, Beiträge
3 Mitglieder der Gemeindevertretung und 2 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

Ausschuss für Bau-, Verkehr- und Umwelt
Flächennutzungsplanung, Bauleitplanung
Hoch-,Tief- und Straßenbauangelegenheiten
Planung und Entwicklung
Umsetzung des Verkehrskonzeptes für Binz
Denkmalpflege, Umwelt- und Naturschutz
Landschaftspflege, Kleingärten, Abfallkonzepte
6 Mitglieder der Gemeindevertretung und 5 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

Ausschuss für Soziales, Bildung und Sport
Betreuung der Schul- und Kultureinrichtungen
Kulturförderung und Sportentwicklung
Jugendförderung und Sozialwesen, Altenbetreuung
Behinderten- und Seniorenförderung
3 Mitglieder der Gemeindevertretung und 2 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

Tourismusausschuss
Aufgaben gemäß der Betriebssatzung des
kommunalen Eigenbetriebes ^Binzer Bucht Tourismus" -
Eigenbetrieb der Gemeinde Ostseebad Binz in der
jeweiligen Fassung
6 Mitglieder der Gemeindevertretung und 5 sachkundige
Einwohnerinnen und Einwohner

(2) Die Sitzungen der Ausschüsse nach Abs. 1 sind öffentlich. § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

(3) Gemäß § 36 Abs. 2 Satz 5 KV M-V wird ein Rechnungsprüfungsausschuss gebildet. Er
tagt nicht öffentlich.

Name:

Aufgabenbereich:

Zusammensetzung

Rechnunasprüfunasausschuss
Begleitung der Haushaltsführung
Prüfung der Jahresrechnung
Erarbeitung der Vorlagen für die Gemeindevertretung
2 Mitglieder der Gemeindevertretung und
1 sachkundige/r Einwohnerin und Einwohner

(4) Für jedes Mitglied in den beratenden Ausschüssen benennen die Fraktionsvorsitzenden
bzw. Zählgemeinschaften eine Stellvertretung. Die Erklärung kann jederzeit geändert
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werden (§ 32 a KV MV). Für die sachkundigen Einwohnerinnen und Einwohner wird kein
stellvertretendes Mitglied benannt.

§7
Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird für sieben Jahre gewählt.

(2) Er trifft Entscheidungen unterhalb der Wertgrenzen des § 5 Abs. 3, Abs. 4 und Abs.5 dieser
Hauptsatzung.

(3) Verpflichtungserklärungen der Gemeinde bis zu einer Wertgrenze von 10.000 € bzw. bei
wiederkehrenden Verpflichtungen von 5.000 € pro Monat können vom Bürgermeister
allein bzw. durch eine oder einen von ihm beauftragte bedienstete Person in einfacher
Schriftform ausgefertigt werden. Bei Erklärungen gegenüber einem Gericht liegt diese
Wertgrenze bei 5.000 €.

(4) Der Bürgermeister entscheidet über

a) das Einvernehmen der Gemeinde nach § 36 Abs. 1 BauGB für Vorhaben die für die
planerische Entscheidung der Gemeinde ersichtlich von untergeordneter Bedeutung
sind,

b) Genehmigung für Vorhaben und Rechtsvorgänge innerhalb eines Erhaltungsgebietes
nach § 173 Abs. 1 BauGB,

c) bei Entscheidungen über die genehmigungsfreie Errichtung von Wohngebäuden im
Geltungsbereich eines Bebauungsplanes.

d) über das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 BauGB bei Neu-, Um- und Ausbau
der Errichtung von Einfamilienhäusern (einschließlich mit Einliegerwohnungen) bei
Gebäuden ab 30 m3 umbauten Raumes wie u.a. Carport, Garagen, Abstellräume,
Geräteschuppen, Wintergarten sowie Werbeanlagen.
Der Bürgermeister ist zuständig, wenn das Vorkaufsrecht (§§ 24 ff BauGB) nicht
ausgeübt werden soll. Sofern von dem Vorkaufsrecht Gebrauch gemacht wird, obliegt
die Entscheidung der Gemeindevertretung.
Zu den Entscheidungen nach Satz 1 soll der Bürgermeister die Stellungnahme des
Ausschusses für Bau,- Verkehr- und Umwelt einholen.

(5) Der Bürgermeister entscheidet über die Annahme oder Vermittlung von Spenden,
Schenkungen oder ähnlichen Zuwendungen unterhalb von 100 €.

(6) Der Bürgermeister erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 €
nach § 3 KomBesLVO M-V.

Stellvertretung des Bürgermeisters

(1) Die Gemeindevertretung wählt zwei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des Bürger-
meisters.

(2) Die Stellvertreterinnen oder Stellvertreter erhalten jeweils eine monatliche Aufwands-
entschädigung in Höhe von 310 €.

§9
Entschädigung
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(1) Die Gemeinde gewährt Entschädigungen bzw. Sitzungsgeld für ehrenamtliche Tätigkeit
der oder des Vorsitzenden der Gemeindevertretung in Höhe von 300 € im Monat, der
Fraktionsvorsitzenden in Höhe von 150 € im Monat, der ehrenamtlich tätigen
Gleichstellungsbeauftragte in Höhe von 140 € im Monat.
Der oder dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeindevertretung bzw. bei
deren/dessen Abwesenheit dem zweiten Stellvertreter wird bei Verhinderung der oder des
Vorsitzenden der Gemeindevertretung für die Dauer der Vertretung eine
Aufwandsentschädigung entsprechend der Entschädigung der oder des Vorsitzenden in
Höhe von 1/30 pro Tag der Vertretung gewährt.

Bei Verhinderung hat der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Dauer seiner
Abwesenheit dem Bürgermeister schriftlich mitzuteilen.

Die Aufwandsentschädigung des zu vertretenden Funktionsinhabers entfällt für die Dauer
der Stellvertretung.

(2) Die Mitglieder der Gemeindevertretung erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von 40 € für
jeden Tag, an dem sie an einer Sitzung der Gemeindevertretung bzw. eines Ausschusses,
dem sie als Mitglied angehören, teilnehmen. Das gilt auch für den Hauptausschuss.

(3) Ein Sitzungsgetd gemäß Abs. 2 wird den Mitgliedern der Gemeindevertretung auch für
diejenigen Sitzungen der Fraktionen gewährt, die der Vorbereitung einer Sitzung der
Gemeindevertretung oder ihrer Ausschüsse dienen, Abs. 7 gilt entsprechend.

(4) Die sachkundigen Einwohnerinnen oder Einwohner erhalten ein Sitzungsgeld in Höhe von
40 € für die Teilnahme an Ausschusssitzungen, dem sie als Mitglied angehören und für
die Teilnahme an Fraktionssitzungen, die der Vorbereitung von Ausschusssitzungen
dienen, Abs. 7 gilt entsprechend.

(5) Die Mitglieder der Gemeindevertretung ohne funktionsbezogene Aufwandsentschädigung
erhalten zusätzlich zur sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigung einen monatlichen
Sockelbetrag von 60 €.

(6) Für die Leitung einer Ausschusssitzung erhält die oder der Ausschussvorsitzende ein
Sitzungsgeld in Höhe von 60 €. Entsprechendes gilt, wenn eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter die Ausschusssitzung leitet.

(7) Für mehrere Sitzungen an einem Tag wird nur ein Sitzungsgeld bezahlt. Die Höchstzahl
der Sitzungen der Fraktionen, für die ein Sitzungsgeld zu zahlen ist, wird auf jährlich 12
beschränkt.

(8) Die Abrechnung der Aufwandsentschädigungen und des Sitzungsgeldes erfolgen anhand
von Anwesenheitslisten.

(9) Vergütungen, Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen aus einer Tätigkeit als
Vertreterin oder Vertreter der Gemeinde in der Versammlung der Gesellschafterinnen und
Gesellschafter oder ähnlichem Organ eines Unternehmens oder Einrichtung des privaten
Rechts sind an die Gemeinde abzuführen, soweit sie monatlich 100 € überschreiten, aus
einer Tätigkeit im Aufsichtsrat solcher Unternehmen oder Einrichtungen, soweit sie
monatlich 250 €, bei deren Vorsitzenden und Vorständen bzw. Geschäftsführerinnen oder
Geschäftsführern monatlich 500 € überschreiten.

§10
Entschädigung für ehrenamtlich Tätige in der öffentlichen Feuerwehr
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(1) Die aktiven Mitglieder der öffentlichen Feuerwehr erhalten gemäß § 17 EntschVO M-V -
„Andere ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger" für die regelmäßige Teilnahme an
Diensten, Übungen und Einsätzen eine monatliche pauschalierte Entschädigung in Höhe
von 40 €.

(2) Die auf der Grundlage der Verordnung über die Entschädigung von Funktionsinhabern der
Freiwilligen Feuerwehren (FFwEntschVO M-V) geregelten funktionsbezogenen
Aufwandsentschädigungen bleiben hiervon unberührt.

§11
Entschädigung für ehrenamtliche Ortschronisten

Die ehrenamtliche Ortschronistin/der ehrenamtliche Ortschronist des Ostseebades Binz erhält
gemäß § 17 EntschVO M-V - „Andere ehrenamtlich tätige Bürgerinnen und Bürger" im
Rahmen ihrer/ seiner Tätigkeit für die Fortschreibung der Ortschronik eine monatliche
pauschalierte Entschädigung in Höhe von 40 €.

§12
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Ostseebad Binz erfolgen durch Abdruck im
„Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz". Das „Amtliche
Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz" erscheint nicht regelmäßig und ist
einzeln oder im Abonnement bei der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz Jasmunder Str.
11 in 18609 Binz zu beziehen. Eine Information über den Zeitpunkt des Erscheinens des
„Amtlichen Bekanntmachungsblattes der Gemeinde Ostseebad Binz" erfolgt in der
örtlichen Tageszeitung „Ostsee-Zeitung".
Das „Amtliche Bekanntmachungsblatt der Gemeinde Ostseebad Binz" wird zusätzlich
unter: https://aemeinde-binz.de/gemeinde/aktuelles/amtsblaetter/ bereit gestellt.

(2) Die Satzungen der Gemeinde können von der Gemeindeverwaltung kostenpflichtig bzw.
unter: httDS://aemeinde-binz.de/aemeinde/verwaltuna/satzunaen-verordnunaen/ bezogen
werden. Textfassungen werden zur Mitnahme während der Öffnungszeiten am
Verwaltungssitz bereitgehalten.
Niederschriften von öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse
sind während der Öffnungszeiten im Sachgebiet Sitzungsdienst oder unter
httDs://aemeinde-binz.de/ciemeinde/politik/sitzunasdienst/sitzunflskalender/einzusehen.

(3) Einladungen zu den Sitzungen der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse sowie
sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang an den Bekanntmachungstafetn
nach Abs. 5 und zusätzlich unter:
httDS://aemeinde-binz.de/aemeinde/Dolitik/sitzunasdienst/sitzungskalender/
bekanntgemacht.

(4) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der
Form des Abs. 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit gesetzlich
nichts anderes bestimmt oder zugelassen worden ist.
Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und
Dienstsiegel zu vermerken.

(5) Ist die öffentliche Bekanntmachung in der gem. Abs. 1 festgelegten Form infolge höherer
Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch
Aushang an den Bekanntmachungstafeln zu veröffentlichen. Die Aushangfrist wird auf 1'1
Tage festgelegt.
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Die Bekanntmachungstafeln befinden sich
in der Gemeindeverwaltung Ostseebad Binz, Jasmunder Str. 11 (innerhalb des
Gebäudes)
in den Schaukästen der Gemeinde Ostseebad Binz:

Hauptstraße /Ecke Heinrich-Heine-Straße
Dünenstraße 57 (EDEKA-Markt)
Bahnhofstraße (Höhe Pantower Weg)
Jasmunder Str. 11, Gemeindeverwaltung am Eingang zum
Hauptgebäude
Prora, Proraer Allee /Südstraße

Die öffentliche Bekanntmachung in der gem. Absatz 1 festgelegten Form ist nach Entfallen
des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen, sofern sie nicht durch Zeitablauf
gegenstandlos geworden ist.

§13
Ortsteile

(1) Das Gebiet der Gemeinde besteht aus den Ortsteilen Binz, Jagdschloss Granitz und
Prora.

(2) Es werden keine Ortsteilvertretungen gebildet.

§14
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. Sie wird durch die Gemeinde-
Vertretung bestellt. Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt mit Ausnahme der Regelung
in § 41 Abs. 5 KV M-V der Dienstaufsicht des Bürgermeisters.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtig-
ung von Frauen und Männern in der Gemeinde beizutragen.
Zu ihren Aufgaben gehören insbesondere:

1. die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für die Gleichstellung von
Männern und Frauen,

2. Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen in der Gemeinde,
3. die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen,
4. ein jährlicher Bericht über ihre Tätigkeit sowie über Gesetze, Verordnungen

und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen.

(3) Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgaben-
bereiches an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen,
Vorschläge, Bedenken und sonstigen Stellungnahmen berücksichtigt werden können.
Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu
geben sowie Auskünfte zu erteilen.
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Wertgrenzen

Alle in dieser Satzung angegebenen Wertgrenzen beziehen sich auf Bruttowerte.

§16
Inkrafttreten

(1) Diese Hauptsatzung tritt am Tag ihrer Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 09.11.2020 außer Kraft.

Karsten Schneider
Bürgermeister
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